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Das große Jubiläumsjahr 2006 war An-
lass, in zahlreichen Veranstaltungen und
Ausstellungen an die gemeinsame Ent-
wicklung im „neuen Bayern“ während
der letzten 200 Jahre zu erinnern. 
Die Bayerische Verwaltung der staatli-
chen Schlösser, Gärten und Seen widmete
sich mit der eindrucksvollen Ausstellung
„Bayerns Krone 1806“ in der Münchner
Residenz den Anfängen des neuen Terri-
torialstaates „Königreich Bayern“. Mehr
als 210.000 Besucher hat diese Ausstel-
lung angelockt. 
Das Haus der Bayerischen Geschichte
präsentierte in Nürnberg die Landesaus-
stellung „200 Jahre Franken in Bayern“
und im Deutschen Museum in München
thematisierte die Ausstellung „200 Jahre
bayerisches Handwerk“ wichtige Aspekte
und Entwicklungen der Wirtschaftsge-
schichte unseres Landes. 
Die Bayerische Staatsregierung will mit
ihrer Ausstellung „Vom neuen zum mo-
dernen Bayern“, die das Haus der Bayeri-
schen Geschichte zusammen mit der Ge-
neraldirektion der Staatlichen Archive
Bayerns erstellte, die Aufmerksamkeit der
Besucher besonders auf den Umbau un-
seres Landes nach 1945 lenken. Die Wan-
derausstellung, die in allen Regierungs-
bezirken zu sehen sein wird, zeigt das
„moderne Bayern“, wie es sich nach dem
Zweiten Weltkrieg und mit der Annahme
der Bayerischen Verfassung vor 60 Jah-
ren am 1. Dezember 1946 entwickelt hat. 
Der Bayerische Landtag informiert darü-
ber hinaus mit Symposien und einer
Wanderausstellung in allen Landesteilen
über die Bedeutung der Legislative in der
bayerischen Entwicklung nach dem Zu-
sammenbruch 1945. 
Vor 200 Jahren fanden Altbayern, Fran-
ken und Schwaben im territorial neu
gestalteten Bayern zusammen. Vor 60
Jahren kamen rund zwei Millionen Hei-
matvertriebene, darunter gut eine Million

Sudetendeutsche hinzu. Letztere wurden
zum vierten Stamm Bayerns. Das mo-
derne Bayern ist über eine gute wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung, aber
auch über die Vielfalt seiner Geschichte
und Kultur zu einer starken Einheit zu-
sammengewachsen. Aus unserer bayeri-
schen Geschichte der letzten 200 Jahre
schöpften wir unsere gemeinsamen Erin-
nerungen, unsere Werte und Ideen. Ge-
schichte und Kultur geben Orientierung,
stiften Identität und schaffen Zusammen-
halt.
Die Pflege des Geschichtsbewusstseins in
Bayern halte ich für ganz wesentlich für
unser Land. Fortschritt und Modernität
ohne Verankerung in unserer Geschichte,
ohne Verankerung in unseren Traditionen
wären oberflächlich, kultur- und werte-
los. Es ist das besondere Charakteristikum
der bayerischen modernen Entwicklung,
dass Tradition und Modernität, dass Ge-
schichts- und Fortschrittsbewusstsein
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stets eine enge Verbindung miteinander
eingegangen sind. Gerade auch die Be-
mühungen um unsere Landesgeschichte,
um unsere kulturelle Identität waren und
sind immer auch integraler Teil der
Modernisierung Bayerns. Das muss auch
für die Zukunft gelten. Gerade dieser
Gleichklang von Kultur und Modernität
macht ja auch unser Selbstbewusstsein
und die innere wie äußere Stärke unseres
Landes aus.
Ein Land, in dem Geschichte Tradition
hat, in dem Geschichte als wertvoll für
Staat, Gesellschaft und den einzelnen
Menschen erkannt und anerkannt ist,
dieses Land hat auch eine gute Zukunft
vor sich.

In diesem Sinne wünsche ich der Ausstel-
lung viele Besucher, insbesondere auch
viele jugendliche Besucher, die sich mit
der Geschichte und der Entwicklung un-
seres Landes vertraut machen sollen.
Denn gerade die junge Generation muss
morgen aus der Geschichte und der Tra-
dition heraus unser Land weiter entwi-
ckeln.

Dr. Edmund Stoiber
Bayerischer Ministerpräsident 



Die Französische Revolution 1789 brachte
mit der Beseitigung von Monarchie und
Feudalismus nicht nur eine Umstrukturie-
rung Frankreichs, sondern mit den Fran-
zösischen Revolutionskriegen auch die
Auflösung des Heiligen Römischen Rei-
ches und eine Neuordnung Deutschlands.
Im Friedensvertrag von Lunéville 1801
wurde die bereits 1799 anerkannte Ab-
tretung der linksrheinischen Reichsge-
biete – darunter das Herzogtum Jülich
und ein Großteil der Kurpfalz, die beide
seit 1777 mit Kurbayern vereint waren –
an Frankreich bestätigt. Dafür verlangten
die von der Annexion betroffenen weltli-
chen Fürsten, so auch der bayerische
Kurfürst, eine Entschädigung durch die

Säkularisation geistlicher und die Media-
tisierung reichsunmittelbarer Territorien,
die dann im Reichsdeputationshaupt-
schluss von 1803 festgeschrieben wurde.
Dadurch fielen zunächst die Hochstifte
Freising, Passau (zum kleineren Teil),
Augsburg, Bamberg und Würzburg, dazu
die landständischen und reichsunmittel-
baren Klöster sowie die meisten schwä-
bischen und fränkischen Reichsstädte
(ohne Augsburg und Nürnberg) an Kur-
bayern. 
Weil dieser Vergrößerungs- und Ar-
rondierungsprozess durch wechselnde
Machtverhältnisse in Europa, eine ent-
sprechende bayerische Bündnispolitik
und mehrjährige Kriegswirren erschwert
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wurde, war er erst 1816 abgeschlossen.
Damals wurde im Münchner Vertrag, der
auf den österreichisch-bayerischen Ver-
trägen von Paris 1814 und auf Zusagen
des Wiener Kongresses 1815 basierte,
Bayern im Wesentlichen auf die heuti-
gen Grenzen festgelegt – allerdings noch
ohne das Coburger Land, das erst 1920
nach einem Entscheid der dortigen Be-
völkerung dem Freistaat angegliedert
wurde, dafür aber mit der linksrheini-

schen Pfalz, der sog. „Rheinpfalz“, die
nicht faktisch, aber staatsrechtlich bis
1945 bei Bayern verblieb. 
Das etwa 330 km tiefe Gebiet des heuti-
gen Freistaates wird im Süden durch die
Nördlichen Kalkalpen begrenzt. Davor er-
streckt sich zwischen dem Bodensee bzw.
der Iller im Westen und den Flüssen Salz-
ach und Inn im Osten eine Moränenland-
schaft, in die auch die oberbayerische
Seenplatte eingebettet ist. Sie verdankt

8

Titelbild zu Georg
Lommel / Gottlieb

J. Bauer: Das
Königreich Baiern

in seinen acht
Kreisen, Nürnberg
1836, kolorierter
Kupferstich von
Johann Philipp

Walther (?)
(Germanisches

Nationalmuseum
Nürnberg, Kps.

1316 HB 26843)



wie die vorgelagerten Schotterplatten
von Iller-Lech (bei Augsburg), Isar (um
München) und Inn-Salzach ihr Gepräge
der Eiszeit. Das nördlich anschließende
tertiäre Hügelland geht schließlich in die
Ebene der Donau über. Bis dieser Strom
den Jura bei Weltenburg in einem gewal-
tigen Durchbruch durchsägt, folgt er
einer Bruchzone, an der die Schwäbische
bzw. Fränkische Alb im Verlauf der Erd-
geschichte wiederholt gegenüber der vom
Molassemeer überfluteten Schwäbisch-
Bayerischen Hochebene angehoben wor-
den ist. In die Donau münden sämtliche
bayerischen Alpenflüsse und zudem –
von Norden kommend – Wörnitz, Alt-
mühl, Naab und Regen, deren Wasser sie
dem Schwarzen Meer zuführt.
Östlich von Regensburg zieht sich am lin-
ken Ufer der Donau das kristalline
Grundgebirge des Bayerischen Waldes,
eines der ältesten der Welt, hin. Es setzt
sich nördlich über den Oberpfälzer Wald
und das Fichtelgebirge bis zum Franken-
wald fort und bildet die Grenze zu Tsche-
chien. Hierzu parallel verlaufen westlich
des oberpfälzisch-obermainischen Bruch-
schollenlandes die Oberpfälzer Alb und
die Nördliche Frankenalb, Letztere mit
der wildromantischen Felslandschaft der
Fränkischen Schweiz. Westlich setzt sich
das Schwäbisch-Fränkische Schichtstu-
fenland mit dem Mittelfränkischen Be-
cken um Nürnberg und den höheren Keu-
perlagen von Frankenhöhe, Steigerwald
und Haßbergen fort. Ihnen folgen bis
Würzburg die wegen ihres Weines be-
rühmten Gäulandschaften Unterfrankens
beidseits des Mains, dessen Wasser im
Rhein zur Nordsee abfließt. Sie werden
im Nordwesten gegen Hessen hin durch
das Buntsandsteingebirge des Spessarts
und die Basaltkuppen der Rhön abge-
schirmt.
Eine Rarität von Weltrang ist das ca.
400 km2 große Riesbecken zwischen
Schwäbischer und Fränkischer Alb. Die-
ser Krater ist vor rund 15 Mio. Jahren
durch den Einschlag eines Meteoriten
entstanden, der mit einer Geschwindig-
keit von 20–60 km/sec die Erdatmosphäre
durchstoßen und sich hier etwa 1 km tief
in den Grund gebohrt hat. Bei der da-

durch bewirkten Gesteinsschmelze ent-
stand das nach seinem Fundort Schwaben
benannte „Mondgestein“ Suevit.
Die Bevölkerung Bayerns setzt sich aus
verschiedenen Stämmen zusammen,
nach denen seit 1838 auch die „Kreise“
(heute „Regierungsbezirke“) benannt
sind. Der erstmals von Cäsar erwähnte
Germanenstamm der Sueben (Sweben),
nach dem das heutige Schwaben benannt
ist, war im zweiten Viertel des 1. Jahr-
hunderts v. Chr. aus dem Elbgebiet nach
Südwesten vorgedrungen. Etwa um 200
n. Chr. ging im Maingebiet aus ihm der
Großstamm der Alamannen hervor.
Immer wieder rannte dieser gegen die
Grenzen des Römischen Reiches an, bis er
sich zunächst zwischen Oberrhein und
Donau und schließlich auch in dem von
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den Römern verlassenen Rätien, haupt-
sächlich zwischen Iller und Lech, festset-
zen konnte. Bis 746 gehörte Ostschwaben
zum alamannischen Herzogtum, 911 ent-
stand das Herzogtum Schwaben, das seit
dem späten 11. Jahrhundert von den
Staufern regiert wurde.
Der gegen 260 n. Chr. fassbare germani-
sche Stammesverband der Franken saß
im Rhein-Weser-Gebiet, von dem aus er
nach Nordgallien vorstieß. Er bildete den
Grundstock für das Fränkische Reich
unter dem Merowinger Chlodwig I. Mit
der Unterwerfung der Alamannen, Hes-
sen, Thüringer und Baiern kam es zur
Ausbreitung der Franken im rechtsrhei-
nischen Gebiet. Für die von ihnen im
7./8. Jahrhundert kolonisierten Lande am
Main kam der Name „Ostfranken“ auf.
Durch die Gründung des Bistums Würz-
burg durch Bonifatius 741 wurde das
mainfränkische Gebiet kirchlich zusam-
mengefasst. Obwohl sich vorüberge-
hend ein Herzogtum Franken ausbilden
konnte, war es seit 940 als Reichsland in
der Hand des deutschen Königs. 
Die erst 551 genannten Bajuwaren oder
Baiern hatten sich im 5./6. Jahrhundert

aus der Verschmelzung verschiedener
ins östliche Rätien eingewanderter Be-
völkerungsgruppen herausgebildet. Dabei
wurden die wohl dominanten Elb-
germanen aus Böhmen („Boiovarii“) na-
mengebend. Der neue Stamm breitete
sich in der Folgezeit bis in die südlichen
Alpentäler und zum Wienerwald aus.
Unter fränkischer Oberhoheit entstand
Mitte des 6. Jahrhunderts das Herzogtum
Bayern.
1214 wurden die seit 1180 im Herzogtum
Bayern herrschenden Wittelsbacher zu-
sätzlich mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein
belehnt und übernahmen von den welfi-
schen Vorgängern dort den Löwen als
Wappentier. Im Hausvertrag von Pavia
1329 kam es zu einer Gebietsaufteilung
zwischen dem pfälzischen und dem baye-
rischen Zweig der Wittelsbacher. Als die
altbayerische Linie 1777 ausstarb, fiel ihr
Erbe vertragsgemäß an den Pfälzer Kur-
fürsten – Bayern und Pfalz waren wieder
vereint. Nach dem Zweiten Weltkrieg
ging die Rheinpfalz in dem neu gebilde-
ten Land Rheinland-Pfalz auf. 1954 über-
nahm die Bayerische Staatsregierung die
Schirmherrschaft über die aus dem Sude-
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tenland ausgewiesenen Deutschen, die
den größten Teil der seit 1945 in Bay-
ern ansässigen Heimatvertriebenen aus-
machten. Seitdem werden sie als „vierter
Stamm“ Bayerns bezeichnet.
Die ethnisch-historische Pluralität doku-
mentiert sich auch im Wappen des Frei-
staates Bayern: Das erste Feld (oben
links) zeigt den Pfälzer Löwen, der heute
auch für den Regierungsbezirk Oberpfalz
steht. Auf dem Feld daneben erscheint

der fränkische Rechen aus dem Wappen
des Fürstbistums Würzburg; seine drei
Zacken weisen auf die drei fränkischen
Regierungsbezirke hin. Der blaue Panther
im dritten Feld (unten links) repräsentiert
Ober- und Niederbayern, und daneben
sind die drei Löwen der Hohenstaufen,
der einstigen Herzöge von Schwaben, zu
sehen. Zusammengefasst werden diese
Regionalsymbole durch den weiß-blauen
Rautenschild der Wittelsbacher.

11

Verfassungs-
urkunde des
Königreiches
Bayern vom
26. Mai 1818
im Bayerischen
Hauptstaatsarchiv,
München

Vom Königreich zum Freistaat 
Der lange Prozess der Demokratisierung 1806–1945

Konstitutionelle Monarchie (1806–1918)

Nachdem Napoleon I. die „Dreikaiser-
schlacht“ bei Austerlitz klar für sich hatte
entscheiden können, musste Österreich
am 26. Dezember 1805 im Frieden von
Preßburg u. a. den Königstitel für den
bayerischen Kurfürsten akzeptieren. So
kam es am 1. Januar 1806 in Anwesen-
heit des Franzosenkaisers zur Erhebung
von Kurfürst Max IV. Joseph zum König,
eine Krönungszeremonie fand aber nicht
statt. Unter dem überragenden Staats-
mann Maximilian Joseph Freiherr (seit
1809 Graf) von Montgelas (1759–1838)
als Außen-, Finanz- und Innenminister,
dem König Max I. Joseph schon als Kur-
fürst weitgehend freie Hand ließ, wurde
das aus mehreren Territorien zusammen-
gefügte „neue Bayern“ zu einem moder-
nen, straff zentral verwalteten Gesamt-
staat umgeformt, in dem zwischen
Dynastie und Staat unterschieden wurde.
Leibeigenschaft und Steuerprivilegien
waren abgeschafft. Es herrschten Tole-
ranz und konfessionelle Parität, auch die
Mitbürger jüdischen Glaubens konnten –
nach mehr als 300 Jahren – ihren Kult
frei ausüben. Die allgemeine Schulpflicht
wurde eingeführt. Erstmals in Deutsch-
land bildete das ganze Land einen
einheitlichen Zoll- und Wirtschaftsraum,
die Post wurde verstaatlicht. 
Ebenfalls 1806 wurde unter dem Protek-

torat Frankreichs der Rheinbund als drit-
ter deutscher Machtblock neben Preußen
und Österreich geschaffen. Daraufhin
legte der Habsburger Kaiser in Wien die
Reichskrone nieder; das Ende des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation
war besiegelt. Auch Bayern trat dem
Rheinbund bei. Die anfänglich 16 Ver-



tragspartner teilten die bislang durch die
Reichsverfassung geschützten kleinen
Reichsterritorien, die als Enklaven in
ihren Gebieten lagen, unter sich auf. 
Nach dem Ende der Napoleonischen Herr-
schaft schlossen sich 1815 41 souveräne
deutsche Fürsten und freie Städte zum
Deutschen Bund, einem losen Staaten-
bund unter der Führung Österreichs, zu-
sammen. Bayern bildete darin mit fast 3,7
Mio. Einwohnern den drittgrößten Staat.
Gemeinsames Organ war die Bundesver-
sammlung, ein ständiger Gesandtenkon-
gress mit Sitz in Frankfurt am Main. 
Nach Montgelas’ Sturz wurde die von
ihm 1808 vorgelegte, aber nur teilweise
realisierte Konstitution 1818 durch eine
Verfassung nach französischem Vorbild
ersetzt, die in der Präambel einige Grund-
rechte wie die Meinungs- und Gewissens-
freiheit, die Gleichheit vor dem Gesetz
oder die Steuerpflicht für alle gemäß

ihrer jeweiligen finanziellen Möglichkeit
garantierte. 100 Jahre sollte sie den Rah-
men für eine konstitutionelle Monarchie
in Bayern abgeben. Der König war allei-
niger Träger der Staatsgewalt, aber bei
der Ausübung seiner Rechte an die Be-
stimmungen der Verfassung gebunden.
Nur er konnte Minister ernennen und
entlassen, ebenso die Richter. In der Le-
gislative war das Zusammenwirken des
Königs mit einer „Stände-Versammlung“
nötig, die außer dem Mitwirkungsrecht
an der Gesetzgebung noch das Steuer-
bewilligungs-, das Petitions- und Be-
schwerderecht besaß. Die „Stände-Ver-
sammlung“ bestand aus zwei Kammern:
der konservativen „Kammer der Reichs-
räte“ (Oberhaus), in der die volljährigen
Prinzen, die Kronbeamten, die höchsten
Kirchenführer, der Hochadel und vom
König ernannte Räte saßen, und der
„Kammer der Abgeordneten“, die fünf
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Klassen (Landadel, Geistlichkeit, Bürger-
tum, Großbauern und Universitäten) an-
gehörten; die Abgeordneten wurde indi-
rekt über Wahlmänner auf der Basis eines
Zensus (Grundbesitz, Vermögen usw.) be-
stimmt, vertraten also nur einen Bruch-
teil des Volkes. 
Mehr Demokratie wurde nach Montgelas’
Abgang auf kommunaler Ebene gewagt.
Durch das Gemeindeedikt von 1818 er-
hielten die Städte und größeren Märkte
zur Selbstverwaltung einen Magistrat und
ein Kollegium von Gemeindebevollmäch-
tigten, die Landgemeinden nur einen Ge-
meindeausschuss, deren jeweilige Mit-
glieder frei gewählt wurden. 1869 wurden
die Gemeinden dann zu echten Selbstver-
waltungskörperschaften, wobei sich die
Staatsaufsicht auf die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften beschränkte.
Die ersten revolutionären Kräfte Bayerns
regten sich in der Pfalz, das – bedingt
durch seine mehrjährige Zugehörigkeit zu

Frankreich (1794–1814) – zum Hort libe-
raler und republikanischer Gesinnung ge-
worden war: Schon 1832 forderten dort
ca. 30.000 Menschen, die anlässlich des
Verfassungstages auf dem Hambacher
Schloss zusammengekommen waren,
eine gesamtdeutsche Republik. Darauf
reagierte die bayerische Regierung mit
Verhaftungen, Beschränkungen der
Presse- und Versammlungsfreiheit sowie
Amtsenthebungen. Doch dann fand die
Februarrevolution in Frankreich 1848
ihren Widerhall auch in München, verur-
sacht durch König Ludwigs I. (reg. 1825–
1848) zunehmend restriktive Politik, die
den Autokraten immer mehr der Öffent-
lichkeit entfremdete. Um sich nicht dem
Druck der Straße beugen zu müssen, zog
es Ludwig I. am 20. März 1848 vor, zu-
gunsten seines ältesten Sohnes abzu-
danken. 
Mit König Maximilian II. (reg. 1848–
1864) begann in Bayern die Periode eines
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liberalen Konstitutionalismus. Die Abge-
ordneten der zweiten Kammer wurden
nun nach allgemeinen und gleichen
Grundsätzen unabhängig von ihrem
Stand gewählt; das Wahlrecht besaß jeder
Steuern zahlende männliche Bürger ab
25 Jahren. Die Minister waren nun nicht
mehr dem König, sondern dem (jetzt
„Landtag“ genannten) Parlament verant-
wortlich, dem auch das Initiativrecht für
Gesetze eingeräumt wurde. Außerdem
wurden Grundherrschaft und Patrimonial-
gerichtsbarkeit aufgehoben, die Justiz
von der Verwaltung getrennt, die Öffent-
lichkeit des Strafverfahrens hergestellt
und das Schwurgericht eingeführt. Mit
der Beseitigung der Pressezensur und
der Garantie der Versammlungsfreiheit
wurde eine Voraussetzung für die Bil-
dung von Parteien geschaffen. 
Ebenfalls infolge der bürgerlich-liberalen
Revolution trat im Mai 1848 eine ge-
wählte Nationalversammlung in der
Frankfurter Paulskirche zusammen, um
eine Reichsverfassung für ganz Deutsch-

land auszuarbeiten. 71 Abgeordnete ver-
traten Bayern. Die Mehrheit der Natio-
nalversammlung sprach sich 1849 zwar
für die Wahl des preußischen Königs zum
„Erbkaiser“ aus, dieser aber wollte keine
von Volksvertretern angetragene Würde.
Die Verfassung war gescheitert.
Um dem Hegemoniestreben Preußens
Einhalt zu gebieten, stellte sich Bayern
beim Deutschen Krieg 1866 auf die Seite
Österreichs. Nach der Niederlage bei Kö-
niggrätz musste aber die Vorherrschaft
Preußens in Deutschland anerkannt wer-
den. So kam es, dass Bayern an der Seite
Preußens 1870 in den Krieg gegen Frank-
reich eintrat. An dessen Ende standen die
von Otto von Bismarck betriebene Grün-
dung des Deutschen Reiches und die von
Bayernkönig Ludwig II. (reg. 1864–1886)
notgedrungen angestoßene Ausrufung
des Preußenkönigs Wilhelm I. zum Deut-
schen Kaiser am 18. Januar 1871 in Ver-
sailles. Durch die neue Reichsverfassung
war Bayerns Souveränität weitgehend
eingeschränkt, auch wenn ihm einige
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„Reservatrechte“ zugestanden wurden:
So behielt der bayerische Monarch den
Oberbefehl über seine Truppen (allerdings
nur in Friedenszeiten), das Land das ak-
tive und passive Gesandtschaftsrecht,
seine eigene Post- und Eisenbahnverwal-
tung und seine finanzielle Unabhängig-
keit. Um ein Mitspracherecht in der deut-
schen Außenpolitik zu haben, wurde
Bayern der ständige Vorsitz eines eigens
geschaffenen Bundesratsausschusses für
Auswärtige Angelegenheiten übertragen. 
Unter Ludwig II. wurde in Bayern 1881
das geheime Wahlrecht eingeführt. In der
Regierungszeit Prinzregent Luitpolds
(1886–1912) folgte 1906 nach dem Vor-
bild der Bestimmungen für die Reichs-
tagswahl das direkte Wahlverfahren mit
der Einteilung von Wahlkreisen.

Erstmals Freistaat (1918/19–1933)

Ernährungsprobleme, Zwangswirtschaft
und die verlustreiche Niederlage im Ers-
ten Weltkrieg brachten den Sturz der
Monarchie in Deutschland: Bayerns
König Ludwig III. (reg. seit 1912) musste
in der Nacht vom 7. auf 8. November
1918 vor den Revolutionären fliehen,

Kaiser Wilhelm II. am 9. November. Lud-
wig hatte sein Land noch nicht verlassen,
da erklärte Revolutionsführer Kurt Eisner
Bayern bereits zum Freien Volksstaat.
Dieser charismatische Kopf der von der
SPD abgespaltenen Unabhängigen Sozi-
aldemokratischen Partei Deutschlands
hatte im Anschluss an eine genehmigte
Großkundgebung der Sozialisten auf der
Münchner Theresienwiese mit Hilfe von
Soldaten Kasernen und öffentliche Ge-
bäude besetzt und sich vom rasch gebil-
deten Arbeiter- und Soldatenrat zum
bayerischen Ministerpräsidenten ernen-
nen lassen. Die am Umsturz nicht betei-
ligte Mehrheits-SPD schloss sich unmit-
telbar danach der Revolutionsbewegung
an und setzte für 1919 gleiche und ge-
heime Landtagswahlen durch, an denen
erstmals in Bayern auch Frauen teil-
nehmen konnten. 
Als Eisner am 21. Februar 1919 ermordet
wurde, eskalierten in München die Ereig-
nisse und zwangen schließlich die neu
gewählte Regierung unter Ministerpräsi-
dent Johannes Hoffmann (SPD) sowie
den Landtag zum Ausweichen nach Bam-
berg. Denn im April hatten revolutionäre
Gruppen in München die „Räterepublik
Baiern“ ausgerufen, die nach wenigen
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Tagen von den Kommunisten zu „Sowjet-
bayern“ umfunktioniert wurde. Erst nach
dem Einsatz von Reichstruppen und Frei-
korps, die am 1. Mai München einnah-
men, gelang es die Ordnung wiederher-
zustellen. 
Inzwischen war eine republikanische Ver-
fassung ausgearbeitet worden, die in
Bamberg beraten und am 12. August
1919 parlamentarisch verabschiedet
wurde, weswegen sie auch „Bamberger
Verfassung“ heißt. Bayern war nun ein
„Freistaat“. Der nur mehr aus einer Kam-
mer bestehende Landtag wurde erstmals
vollständig Träger der Volkssouveränität
und zentrales Organ demokratischer
Selbstregierung mit dem Recht der Ge-
setzgebung. Er wurde von allen bayeri-
schen Staatsbürgern, die das 20. Lebens-
jahr vollendet hatten, gewählt, er
bestellte das sog. Gesamtministerium (d. h.
die Regierung), das die oberste vollzie-
hende Gewalt ausübte, und er wählte den
Ministerpräsidenten. 
Als 1919 die Nationalversammlung in
Weimar über eine republikanische Reichs-
verfassung beriet, war Bayern durch die
inneren Wirren zu sehr mit sich beschäf-
tigt, als dass es dort mit Nachdruck seine
föderalen Interessen hätte vertreten kön-
nen. Zudem trat die Mehrheit der „Wei-
marer Parteien“ für die Schaffung eines
deutschen Einheitsstaates ein. So kam es,
dass die Weimarer Verfassung zur am we-
nigsten föderalistischen Konstitution der
deutschen Geschichte wurde und Bayern
dadurch fast alle bisherigen Sonderrechte

verlor. Nach dem Grundsatz „Reichsrecht
bricht Landesrecht“ waren die Länder,
auch finanziell, zu abhängigen Teilstaa-
ten geworden. Daher war es das Bestre-
ben der folgenden bayerischen Regierun-
gen, eine Revision der zentralistischen
Weimarer Reichsverfassung zu erreichen,
was allerdings ohne Erfolg blieb.

Provinz der NS-Diktatur (1933–1945)

Die mangelnde Identifizierung mit der
Demokratie ermöglichte den Aufstieg
und die Machtergreifung der Nationalso-
zialisten unter Adolf Hitler. Nach seiner
Ernennung zum Reichskanzler am 30. Ja-
nuar 1933 kam sehr rasch das vorläufige
Ende des Freistaates: Unter Berufung auf
die wenige Tage zuvor erlassene „Verord-
nung zum Schutz von Volk und Staat“
wurde am 9. März Ministerpräsident
Heinrich Held, der sich der Degradierung
Bayerns zur Reichsprovinz widersetzt
hatte, vom Reichsinnenminister ent-
machtet, dafür General Franz Ritter von
Epp als „Reichskommissar“, ab April
„Reichsstatthalter“ eingesetzt, der Land-
tag von der SA gestürmt sowie politische
Gegner verhaftet und misshandelt. Durch
das vorläufige Gleichschaltungsgesetz
vom 31. März musste ein neuer Landtag
gemäß der Sitzverteilung der Reichstags-
wahlen vom 5. März gebildet werden,
wobei die Mandate der KPD annulliert
wurden. Durch diese Manipulation wurde
die NSDAP auch im Bayerischen Landtag
stärkste Fraktion und konnte die Schlüs-
selpositionen einnehmen. Mit dem Gesetz
zum „Neuaufbau des Reiches“ vom
30. Januar 1934 wurden schließlich alle
deutschen Landesparlamente, darunter
auch das bayerische, aufgelöst und ihre
Hoheitsrechte auf das Reich übertragen.
Wenig später wurden auch der Reichsrat
und die Ländervertretungen beim Reich
aufgehoben sowie in München die fran-
zösische Gesandtschaft und die päpstli-
che Nuntiatur geschlossen. Bayern war
nur noch ein Verwaltungsgebiet des
Nazi-Reiches; die NSDAP-Gauleiter stell-
ten die entscheidenden Machtträger der
neuen politischen Ordnung dar. Die
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Selbstverwaltung der Gemeinden endete
mit der Deutschen Gemeindeordnung
1935.
Der neue NS-Einheitsstaat duldete nur
eine Einheitspartei, die NSDAP. Nachdem
schon wenige Tage nach der Machtüber-
nahme alle wichtigen Grundrechte außer
Kraft gesetzt worden waren, wurden
noch im ersten Halbjahr 1933 die ande-
ren politischen Gruppierungen verboten
bzw. aus dem Parlament verdrängt und
durch die Verhaftung ihrer führenden
Köpfe und Repressalien zur Selbstauflö-
sung gezwungen. Bereits im März 1933
war in Dachau das erste „Konzentrations-
lager“ (KZ) errichtet worden. Hier wurden
zunächst ausschließlich politische Gegner
jeglicher Couleur, unter ihnen Alois
Hundhammer und Kurt Schumacher, spä-
ter auch Josef Müller und Fritz Schäffer,
ohne richterlichen Urteilsspruch in
„Schutzhaft“ genommen. Bald kamen an-
dere Verfolgte hinzu. 
Nachdem Hitler den Zweiten Weltkrieg
entfacht hatte, sanken 1944/45 unter den
Luftangriffen der Alliierten die Städte
Augsburg, München, Bayreuth, Aschaf-
fenburg, Nürnberg und Schweinfurt in
Schutt und Asche. Mit 71,6 Prozent je-
doch am weitaus schwersten zerstört
wurde Würzburg. Zehn Tage später, am
26. März 1945, begann die Befreiung
Bayerns durch die 3. und 7. US-Armee in
Unterfranken und endete Anfang Mai mit
der Einnahme des Obersalzbergs bei
Berchtesgaden. In Schwaben drang die

1. Französische Armee vor. Am 4. Mai
1945, schon einige Tage vor der Kapitu-
lation der Deutschen Wehrmacht, waren
für Bayern Krieg und Schreckensherr-
schaft beendet.
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Konstituierung des modernen Bayern 
Die Verfassung von 1946

Die Neubegründung bayerischer Staat-
lichkeit wurde dadurch begünstigt, dass
die Amerikaner in Bayern fast alleinige
Besatzungsmacht waren. Schon am
28. Mai 1945 beriefen sie Fritz Schäffer
zum Ministerpräsidenten. Am 19. Sep-
tember 1945 proklamierte General
Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehls-
haber der amerikanischen Truppen in

Deutschland, neben Groß-Hessen und
Württemberg-Baden auch das rechtsrhei-
nische Bayern (ohne den Kreis Lindau, der
erst 1955 zurückkam) zum eigenen, wenn
auch noch stark von der Besatzungsmacht
abhängigen Staat. Umgehend schritten
die Amerikaner zum Wiederaufbau der
Verwaltung, indem sie im ganzen Land
kommissarisch Bürgermeister, Landräte



und Regierungspräsidenten ihres Ver-
trauens einsetzten.
Im November 1945 begann vor einem in-
ternationalen Militärtribunal in Nürnberg
der Prozess gegen 24 NS-Funktionäre
und hohe Militärs, die allesamt als
Hauptkriegsverbrecher angeklagt waren;
er endete für die Hälfte von ihnen mit To-
desurteilen. Parallel dazu wurde auch auf
breiter Ebene eine „Entnazifizierung“
eingeleitet, spezielle Gerichtsverfahren,
in denen ehemalige Nationalsozialisten
in die Kategorien Hauptschuldige, Belas-
tete, Minderbelastete, Mitläufer und Ent-
lastete eingestuft wurden, um den weite-
ren Einfluss des Nationalsozialismus vor
allem im öffentlichen Leben, im Erzie-
hungswesen und in der Wirtschaft auszu-
schalten und einstige Aktivisten zu be-
strafen.
Bis Anfang 1946 waren dann die ersten
Parteien landesweit wieder zugelassen: Es
waren dies die wiederbegründete Kom-
munistische Partei Deutschlands (KPD)
und der bayerische Landesverband der

Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD). Dazu kamen als neue Grup-
pierungen die kurzlebige Wirtschaftliche
Aufbau-Vereinigung (WAV) und die
Christlich-Soziale Union (CSU), die von
Anfang an allen sozialen Schichten und
den verschiedenen christlichen Konfes-
sionen offenstehen, sich aber allein in
Bayern zur Wahl stellen wollte; dennoch
wahrte die CSU ihren bundespolitischen
Anspruch, der sich bis heute in ihrem ei-
genständigen Status im Bundestag aus-
drückt. Im Mai 1946 erfolgte die Grün-
dung der Freien Demokratischen Partei
(FDP), ein Zusammenschluss verschiede-
ner liberaler Gruppierungen. Die im
Oktober 1946 in München ins Leben ge-
rufene, betont partikularistische Bayern-
partei (BP) erhielt ihre bayernweite Li-
zenz erst Ende März 1948. 
Damit war eine wichtige Voraussetzung
für das Abhalten der ersten Wahlen ge-
schaffen: Entsprechend dem geplanten
Aufbau eines demokratischen Gemeinwe-
sens von unten nach oben fanden am
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27. Januar 1946 zunächst Gemeindewah-
len, am 28. April Kreistagswahlen und
am 26. Mai Stadtkreiswahlen (in Städten
und Gemeinden mit mehr als 20.000 Ein-
wohnern) statt, wobei die hohe Wahlbe-
teiligung von bis zu rund 87 Prozent aller
Berechtigten (nicht darunter NS-Belastete
und die meisten Flüchtlinge) doch über-
raschte. 
Auf Veranlassung der Militärregierung
berief Ministerpräsident Wilhelm Hoeg-
ner (SPD) im Februar 1946 einen Vorbe-
reitenden Verfassungsausschuss ein, der
auf der Grundlage seines Vorentwurfs
und unter Mitwirkung des Staatsrechtlers
Prof. Hans Nawiasky einen Verfassungs-
entwurf ausarbeiten sollte. Nachdem im
Juni 1946 vom Volk in der seit 14 Jahren
landesweit ersten freien Wahl die Mit-
glieder der „Verfassunggebenden Landes-
versammlung“ bestimmt worden waren,
wurde von dieser unter Vorsitz des späte-
ren ersten Landtagspräsidenten Michael
Horlacher (CSU) der Verfassungsentwurf
beraten und nach Berücksichtigung eini-
ger amerikanischer Wünsche vor allem
bezüglich eines zukünftigen deutschen
Gesamtstaates mit großer Mehrheit gebil-
ligt. Neben der Form des Wahlrechts, der
Einrichtung einer zweiten Kammer und
der Festschreibung der Bekenntnisschule
war quer durch die Parteien vor allem
heftig umstritten gewesen, ob das Amt
eines Staatspräsidenten geschaffen wer-
den sollte, um die eigenstaatliche Tradi-
tion Bayerns hervorzuheben; dies wurde
schließlich mit nur einer Stimme Mehr-
heit abgelehnt. Am 1. Dezember 1946
wurde die neue Bayerische Verfassung
durch Volksentscheid mit 70,6 Prozent
der abgegebenen gültigen Stimmen an-
genommen und besteht nunmehr – bis
auf einige spätere Modifikationen unver-
ändert – seit 60 Jahren.
Die Bayerische Verfassung definiert den
Freistaat als „Rechts-, Kultur- und Sozial-
staat“. Der Rechtsstaat gewährleistet die
Grundrechte des Menschen, die strikte
Gewaltenteilung im Staat und die Unab-
hängigkeit der Richter; er garantiert die
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und hält
jedem, der durch die öffentlichen Gewal-
ten in seinem Recht verletzt wird, den
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Rechtsweg offen. Im Kulturstaat werden
Bildung, Wissenschaft, Kunst und Reli-
gion sowie die entsprechenden Einrich-
tungen besonders geschützt und geför-
dert. Der Sozialstaat geht von der
Prämisse aus, dass Eigentum nicht nur
gewährleistet ist, sondern auch zur Un-
terstützung Bedürftiger verpflichtet und
auch der Staat selbst sozial handeln
muss.
Nach der Bayerischen Verfassung ist das
Volk der Träger der Staatsgewalt und tut
seinen Willen durch Wahlen kund. Ein
zusätzliches Element unmittelbarer De-
mokratie ist nach Schweizer Vorbild das
Recht des Volkes, über Volksbegehren
Gesetzentwürfe einzubringen und durch
Volksentscheid Gesetze zu beschließen.
Die oberste gesetzgebende Gewalt übt der
Landtag aus, der heute wieder aus 180
(1950–2003: 204) Abgeordneten des Vol-
kes besteht. Abgeschreckt durch die
Handlungsunfähigkeit eines Vielpartei-



enparlaments in der Weimarer Republik,
wurde durch die Einführung der sog.
„Sperrklausel“ dafür gesorgt, dass nur die
Partei in den Landtag einziehen kann, die
mindestens in einem der sieben Wahl-
kreise/Regierungsbezirke zehn Prozent,
seit 1973 mindestens fünf Prozent aller
im Land abgegebenen gültigen Stimmen
errungen hat.
Der Bayerische Landtag wählt den Minis-
terpräsidenten, stimmt der Ernennung
bzw. Entlassung der Minister und Staats-
sekretäre zu bzw. lehnt sie ab, erlässt Ge-
setze und kontrolliert die Regierung,
wozu ihm Zitierungs-, Frage- und Inter-
pellationsrecht besondere Möglichkeiten
bieten. Analog der Verfassung von 1818
gab es in Bayern als einzigem Bundes-
land bis einschließlich 1999 neben dem
Landtag noch eine zweite, „ständische“
Kammer, den Bayerischen Senat, in dem
soziale, wirtschaftliche, kulturelle und
kommunale Körperschaften (mit haupt-
sächlich beratender Funktion) vertreten
waren. 
Als „oberste leitende und vollziehende
Behörde“ des Staates definiert Artikel 43
der Bayerischen Verfassung die Staatsre-
gierung. An ihrer Spitze steht der Minis-

terpräsident. Er wird zwar vom Landtag
für die Dauer einer Legislaturperiode von
vier, seit 1998 fünf Jahren gewählt, kann
aber – auch dies eine Lehre aus der Wei-
marer Republik – von diesem nicht durch
ein Misstrauensvotum gestürzt werden.
Allerdings muss der Ministerpräsident
sein Amt aufgeben, wenn eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem Land-
tag nicht mehr gegeben ist. Wählbar ist,
wer in Bayern das aktive Landtagswahl-
recht besitzt und das 40. Lebensjahr voll-
endet hat. Der Ministerpräsident ist nicht
mehr nur wie in der Bamberger Verfas-
sung von 1919 „Premierminister“, d. h.
„Erster unter gleichen Ministern“, son-
dern Regierungschef, der die Richtlinien
der Politik bestimmt und hierfür die Ge-
samtverantwortung trägt. Er vertritt Bay-
ern nach außen, insbesondere gegenüber
dem Bund und den anderen deutschen
Ländern. Er kann – nach vorheriger Zu-
stimmung des Landtags – Staatsverträge
abschließen. Zudem hat er die Pflicht, die
vom Parlament beschlossenen Gesetze
auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen,
sie auszufertigen und zu veröffentlichen.
Außer ihm gehören der Staatsregierung
maximal 17 Staatsminister und Staatsse-
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kretäre an. Die Mitglieder der Regierung
werden vom Ministerpräsidenten (mit
Zustimmung des Landtags) berufen und
entlassen. Er bestimmt die Anzahl und
die Abgrenzung der Geschäftsbereiche
und weist sie den Ministern zu. Im Rah-
men der vom Ministerpräsidenten be-
stimmten politischen Richtlinien führt
jeder Staatsminister seinen Geschäftsbe-
reich selbständig und eigenverantwort-
lich gegenüber dem Landtag. Die Staats-
sekretäre sind an die Weisungen ihrer
Minister gebunden, doch handeln im
Falle der Verhinderung des Staatsminis-
ters auch sie selbständig und unter
eigener Verantwortung gegenüber dem
Landtag. Zur Unterstützung des Minister-
präsidenten und der Staatsregierung in
ihren verfassungsmäßigen Aufgaben gibt
es eine Staatskanzlei.
Als eigenständiges Verfassungsorgan und
Ausdruck seiner Eigenstaatlichkeit besitzt

Bayern auch einen eigenen Verfassungs-
gerichtshof, der oberste gerichtliche In-
stanz für verfassungsrechtliche Fragen
und somit Hüter der Bayerischen Verfas-
sung ist. Seine Entscheidungen sind bin-
dend für alle anderen Verfassungsorgane,
für die Gerichte und Behörden. Der Präsi-
dent und die anderen 22 Berufsrichter des
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes
werden vom Bayerischen Landtag in ein-
facher Mehrheit für die Dauer von acht
Jahren gewählt.
Das Staatsgebiet Bayerns ist verfassungs-
gemäß in Regierungsbezirke, Landkreise
und Gemeinden gegliedert, für die jeweils
eine kommunale Gebietskörperschaft des
öffentlichen Rechts besteht. Ihr Selbst-
verwaltungsrecht ist Ausdruck der plura-
len, freiheitlichen Verfasstheit des Lan-
des.
Seit dem Inkrafttreten der Bayerischen
Verfassung Ende 1946 gab es einige Ver-
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fassungsänderungen: Der seit Anbeginn
geführte Streit um die Konfessionsschule
wurde nach dem Volksentscheid vom
7. Juli 1968 zugunsten der christlichen
Gemeinschaftsschule beendet. Knapp
zwei Jahre später billigte das Volk die
Herabsetzung des aktiven Wahlalters
vom 21. auf das 18. und die des passiven
vom 25. auf das 21. Lebensjahr. Mit der
Modifizierung der Sperrklausel für den
Einzug von Parteien in den Landtag
wurde im Jahr 1973 auch der Einfügung
eines neuen Artikels zugestimmt, der die
Freiheit des Rundfunks garantiert und
seine Rahmenbedingungen definiert.
1984 ließ das Volk den Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen als vorrangige
Aufgabe in der Verfassung verankern.
Am 1. Oktober 1995 wurden per Plebiszit
Bürgerbegehren und -entscheid auch auf

kommunaler Ebene eingeführt. Aufgrund
eines Volksbegehrens wurde 1998 die
zweite Parlamentskammer, der Bayeri-
sche Senat, abgeschafft. Zugleich sprach
sich die Mehrheit u. a. für die Verlänge-
rung der Legislaturperiode und die
Verringerung der Abgeordnetenzahl des
Landtags sowie für eine Stärkung der
Opposition in den parlamentarischen Un-
tersuchungsausschüssen aus. Als bislang
letzte Änderung wurde im Jahr 2003 u. a.
beschlossen, das passive Wahlrecht
für Abgeordnete auf 18 Jahre zu senken.
Außerdem wurde die Staatsregierung
verpflichtet, keine neuen Aufgaben auf
Gemeinden, Städte und Bezirke zu über-
tragen, ohne deren Finanzierung zu
sichern („Konnexitätsprinzip“); auch ist
nun ihre Auskunftspflicht gegenüber
dem Landtag präzisiert. 
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Seite 22:
Schmuckblatt zur

Erinnerung an den
Herrenchiemseer

Verfassungs-
konvent,

24. August 1948 
(Bayerisches

Hauptstaatsarchiv,
München)

Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg
Bayern in Deutschland und Europa 1946–2006

Nach dem Zusammenbruch Deutschlands
lag sein Neuanfang in den Händen der
deutschen Länder. Der Bayerische Minis-
terpräsident Hans Ehard (CSU) lud für
Juni 1947 seine Länderkollegen zur
ersten und bis 1990 einzigen gesamt-
deutschen Ministerpräsidentenkonferenz
nach München ein, um gemeinsam einen
Weg aus der wirtschaftlichen und sozia-
len Notlage zu suchen und den gemein-
samen Willen zu einer Wiederbegrün-
dung des deutschen Nationalstaates in
Form eines föderalen Bundesstaates zu
bekunden. Die Konferenz scheiterte je-
doch an den Forderungen der Teilnehmer
aus der sowjetischen Besatzungszone.
Hier zeichnete sich bereits die kommende
Spaltung Deutschlands, ja Europas ab,
die Bayern für 40 Jahre in eine Randlage
am Eisernen Vorhang versetzen sollte.
Unter dem Vorsitz Ehards trat daraufhin
am 25. Februar 1948 der Länderrat, die
Vertretung der Länder der Westzone, zu
seiner konstituierenden Sitzung zusam-
men. 

Nachdem die Westmächte grünes Licht
zur Gründung der Bundesrepublik
Deutschland gegeben hatten, engagierte
sich Bayern vor allem wegen der kata-
strophalen Erfahrungen mit dem Zentra-
lismus der Weimarer Republik – ziemlich
allein – für ein möglichst föderales
Grundgesetz. Ehard bat den von den
Ministerpräsidenten gebildeten Verfas-
sungsausschuss für August 1948 nach
Herrenchiemsee. Dieser sog. „Herren-
chiemseer Verfassungskonvent“ arbeitete
unter dem Vorsitz des Leiters der Bayeri-
schen Staatskanzlei Staatsminister Anton
Pfeiffer (CSU) Vorschläge aus. Sie dienten
dann als Grundlage bei den Verfassungs-
beratungen des Parlamentarischen Rates
in Bonn. 
Nach zähem Ringen zwischen Minister-
präsident Ehard und dem Präsidenten des
Parlamentarischen Rates Konrad Ade-
nauer floss schließlich das Bundesratsprin-
zip in das vom Parlamentarischen Rat am
8. Mai 1949 verabschiedete Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland ein,
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allerdings nicht in der angestrebten stark
föderalen Form von 1871. Aus diesem
Grund lehnte am 20. Mai 1949 der Baye-
rische Landtag mit 101 gegen 63 Stim-
men (bei neun Enthaltungen) das Grund-
gesetz ab. Da es aber von zwei Dritteln
der westdeutschen Länder angenommen
worden war, wurde es auch für Bayern
rechtsverbindlich.
Laut Artikel 20 des Grundgesetzes ist die
Bundesrepublik Deutschland „ein demo-
kratischer und sozialer Bundesstaat“,
d. h., die Länder sind eigene Staaten,
Bund und Länder sind gleichwertige Part-
ner. Der Föderalismus sichert historisch
gewachsene Vielfalt, sorgt für eine Ge-
waltenteilung zwischen Bund und Län-
dern und damit für ein Mehr an Demo-
kratie und Bürgernähe. Jedes Land kann
seine kulturelle Eigenheit bewahren und
pflegen. Die Länder stehen im gegenseiti-
gen Wettbewerb um die beste wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Entwicklung.
Gleichwertigkeit, nicht Gleichheit der
Lebensverhältnisse sind Ziel und Ergeb-
nis des Föderalismus. 
Über den Bundesrat wirken die Länder an
der Gesetzgebung und Verwaltung des
Bundes mit. Diese zweite parlamentari-
sche Kammer neben dem Bundestag setzt
sich aus Mitgliedern der sechzehn Län-
derregierungen zusammen, wobei deren
Stimmrecht nach der jeweiligen Einwoh-
nerzahl gewichtet ist. Bayern verfügt
über sechs der insgesamt 69 Stimmen.
Seit Herbst 2000 hat auch der Bundesrat
seinen Sitz in Berlin.
Im Laufe der Geschichte der Bundesrepu-

blik Deutschland konnte der Bund immer
mehr Länderkompetenzen an sich ziehen,
besonders auf dem Gebiet der konkurrie-
renden Gesetzgebung und der Gemein-
schaftsaufgaben. So rief die am 11. De-
zember 1968 von der Großen Koalition
im Bundestag verabschiedete „Große Fi-
nanzreform“ heftige Proteste im Bayeri-
schen Landtag hervor. Sie brachte nicht
nur eine Neuverteilung der Steuern zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden,
sondern gab dem Bund darüber hinaus
bei im Grundgesetz festgelegten „Ge-
meinschaftsaufgaben“ auf dem Hoch-
schul-, Wirtschafts- und Agrarsektor die
Möglichkeit einer zentralen Fördermittel-
verteilung, stellte also einen gravieren-
den Eingriff in Länderbelange dar. Wei-
tere Zuständigkeiten der Länder gingen
an die Europäische Union verloren. Nach
der deutschen Wiedervereinigung konnte
jedoch 1992 durch Änderung des Grund-
gesetzes die Stellung der Länder im Sinne
eines konkurrierenden Föderalismus wie-
der gestärkt werden, woran Bayern maß-
geblich beteiligt war. 
Gut zehn Jahre danach setzten Bundestag
und Bundesrat eine gemeinsame Kom-
mission zur Modernisierung der bundes-
staatlichen Ordnung ein mit dem Ziel, die
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit
von Bund und Ländern zu verbessern.
Unter dem Vorsitz des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Edmund Stoiber und
des Vorsitzenden der SPD-Fraktion im
Bundestag Franz Müntefering arbeitete
diese Kommission einen Entwurf zur Fö-
deralismusreform aus, auf dessen Grund-
lage am 1. September 2006 das „Gesetz
zur Änderung des Grundgesetzes“ in
Kraft trat. Dadurch sinkt die Zahl der Ge-
setze, denen der Bundesrat zustimmen
muss, von rund 60 auf etwa 40 bis 35
Prozent. Zustimmungspflichtig bleiben
weiterhin Gesetze, die bei den Ländern
erhebliche Kosten verursachen. Im Ge-
genzug erhielten die Länder die aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz für
das Dienst-, Besoldungs- und Versor-
gungsrecht der Landes- und Kommu-
nalbeamten, für den Strafvollzug, das
Heimrecht, das Ladenschluss- und Gast-
stättenrecht, das Versammlungs- und das
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Presserecht. Im Bereich Bildung und Um-
welt können die einzelnen Länder nun
auch von Bundesregelungen abwei-
chende Gesetze beschließen. Diese Neure-
gelung stärkt somit die Landtage.
Die Bayerische Vertretung in Berlin ist
gleichsam die „Botschaft Bayerns beim
Bund“. Sie vertritt die Interessen des Frei-
staates gegenüber dem Bund sowie den
anderen Ländern. Gleichzeitig ist sie ein
Ort der Begegnung: Sie vermittelt durch
ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm
ein lebendiges Bild des Freistaates und
bietet Bayerns Wirtschaft, Wissenschaft
und Kultur, aber auch seinen Bezirken,
Städten und Gemeinden ein Forum der
Präsentation. Umgekehrt haben in Bay-
ern einige Bundesbehörden ihren Sitz:
der Bundesfinanzhof, das Bundespatent-
gericht und das Deutsche Patentamt in
München, die Bundesagentur für Arbeit
und das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge in Nürnberg. 
Als Konsequenz aus den leidvollen Er-
fahrungen des Zweiten Weltkriegs wurde
bald schon auch in Bayern der Europage-
danke zur Schaffung einer dauerhaf-
ten Friedensordnung aufgegriffen: 1948
sprach sich der Bayerische Landtag für
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die Einberufung einer Europäischen Ver-
sammlung und für die Ausarbeitung
einer Verfassung der Vereinigten Staaten
von Europa aus. 1978 erweiterte er sei-
nen Ausschuss für Bundesangelegenhei-
ten um „Europafragen“, und 1987 wurde
das bisherige Staatsministerium für Bun-
desangelegenheiten auch mit „Europa-
angelegenheiten“ betraut. 
Gemäß seinen Vorstellungen von einer
Einheit in Vielfalt hat der Freistaat auch
auf europäischer Ebene die Durchsetzung
regionaler Positionen vorangetrieben. So
gehen folgende Punkte im Vertrag von
Maastricht über die Gründung der Euro-
päischen Union auf bayerische Initiative
zurück: die Verankerung des aus der ka-
tholischen Soziallehre hervorgegangenen
Subsidiaritätsprinzips (wonach im kon-
kreten Zusammenhang die EU nur solche

Aufgaben wahrnehmen soll, die auf na-
tionaler und regionaler Ebene nicht aus-
reichend bewältigt werden können), die
Einrichtung des Ausschusses der Regio-
nen (eines beratenden Gremiums mit der-
zeit 344 Mitgliedern, darunter 24 Vertre-
ter der deutschen Länder) und schließlich
die Anhörung der Mitgliedsstaaten durch
den Ministerrat, die Europäische Kom-
mission oder das Europäische Parlament,
wenn Themen aus ihrer Zuständigkeit be-
handelt werden. Eine eigene Bayerische
Vertretung in Brüssel ermöglicht mehr
Einflussnahme auf die Europapolitik von
EU und Bund sowie eine bessere und
schnellere Information der Staatsregie-
rung. 
Seit 1979 hat das Europäische Patentamt
seinen Sitz in München. 2003 entschie-
den sich die Europäische Kommission
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Spanien
21 Sitze im AdR
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Niederlande
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15 Sitze im AdR

Bulgarien
12 Sitze im AdR



und die Europäische Weltraumorgani-
sation ESA für Ottobrunn als Haupt-
sitz von Galileo Industries, dem Wegbe-
reiter des derzeit größten europäischen
Technologieprojekts, das ein eigenständi-
ges satellitengestütztes Positionsbestim-
mungs- und Navigationssystem schaffen
will. 
Weltoffen und kooperationsbereit pflegt
Bayern enge Kontakte beispielsweise mit
den österreichischen Nachbarländern,
den norditalienischen Regionen, dem
spanischen Baskenland, südfranzösischen
Départements und Schottland. Seit Jahr-
zehnten unterhält der Freistaat gute Be-
ziehungen zu seinen Nachbarn, um mit
ihnen grenzüberschreitende Probleme
etwa des Verkehrs, des Umweltschutzes
oder der organisierten Kriminalität zu
lösen und die Zusammenarbeit auf wirt-
schaftlichem und kulturellem Gebiet zu
fördern. Besonders hervorzuheben ist die
Kooperation in der internationalen Ar-
beitsgemeinschaft der Alpenländer (seit
1972) sowie in der Internationalen Bo-
denseekonferenz (seit 1978). Dazu kamen
in jüngerer Zeit sog. Euregios im baye-

risch-tschechischen und bayerisch-öster-
reichischen Grenzgebiet. 
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs leis-
tet auch Bayern Aufbauarbeit in den Re-
formstaaten Mittel-, Ost- und Südosteuro-
pas. Es bestehen fest eingerichtete
Arbeitsgruppen bzw. Kommissionen mit
Serbien, Kroatien, Slowenien, der Tsche-
chischen Republik, der Ukraine, der Slo-
wakei, Ungarn, Bulgarien, Polen, der Stadt
und Region Moskau, Makedonien und Ru-
mänien. Als Beitrag zur Unterstützung der
Republik Südafrika hat der Freistaat Be-
ziehungen zu den Provinzen Westkap und
Gauteng aufgenommen. Um als Hightech-
und Exportland auf den Zukunftsmärkten
in Asien und Amerika präsent zu sein, un-
terhält Bayern Partnerschaften mit Flo-
rida/USA, Québec/Kanada, São Paulo/Bra-
silien und Shandong/China. Für Januar
2002 lud der Bayerische Ministerpräsident
die Regierungschefs dieser Partnerregio-
nen zu einer ersten Konferenz nach Mün-
chen ein. Im selben Jahr eröffnete der Frei-
staat als erstes deutsches Land ein
Verbindungsbüro zu den internationalen
Finanzinstitutionen in Washington. 
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Im Dienst am modernen Bayern 
Regierungsschwerpunkte 1945–2008

Ernannte Kabinette Schäffer 
und Hoegner I (1945/46)

Am 28. Mai 1945 setzte das „Regional
Military Government“ (später „Office of
Military Government for Bavaria“) auf
Vorschlag von Kardinal Michael v. Faul-
haber den ehemaligen BVP-Vorsitzenden
und Landtagsabgeordneten Fritz Schäffer
(1888–1967) als vorläufigen Ministerprä-
sidenten ein mit dem Auftrag, zusammen
mit einer ebenfalls weisungsgebundenen
Staatsregierung eine Zivilverwaltung
aufzubauen und alle Nationalsozialisten
aus der öffentlichen Verwaltung zu ent-
fernen, wobei aus Fachkräftemangel
Letzteres mit Ersterem zwangsläufig kol-
lidierte. 

Da den Amerikanern die geforderte „Ent-
nazifizierung“ der Staatsverwaltung zu
zögerlich vonstattenging, ersetzten sie
den ihnen zudem zu katholisch-konser-
vativen Schäffer trotz seiner Erfolge kur-
zerhand am 28. September 1945 durch
den aus seinem Schweizer Exil zurück-
gekehrten Sozialdemokraten Wilhelm
Hoegner (1887–1980). Der gebürtige
Münchner und promovierte Jurist, der
1924–1930 Landtags- und 1930–1933
Reichstagsabgeordneter gewesen war und
als überzeugter Föderalist in der SPD eine
Außenseiterrolle einnahm, bildete ein
neues Kabinett aus Vertretern aller anti-
faschistischen Politgruppierungen ein-
schließlich der Kommunisten und er-
gänzte es durch parteilose Fachleute wie



Ludwig Erhard (als Wirtschaftsminister).
Die Hauptaufgabe der neuen Regierung
sah Hoegner zunächst in der Überwin-
dung des Nationalsozialismus im öffent-
lichen und wirtschaftlichen Leben: Im
März bzw. April 1946 wurden das „Gesetz
zur Befreiung vom Nationalismus und
Militarismus“ und das „Gesetz gegen
Rassenwahn und Völkerhass“ verabschie-
det. Ab Februar 1946 gehörte auch die
Erarbeitung einer neuen Verfassung zu
den politischen Schwerpunkten in Hoeg-
ners Regierungszeit. 
Gleichzeitig mit der Volksabstimmung
über die Verfassung fand am 1. Dezember
1946 die erste Landtagswahl nach
Kriegsende statt, was die Entlassung Bay-
erns in die (zunächst noch einge-
schränkte) Unabhängigkeit bedeutete.
Mit Abstand stärkste Partei wurde die
CSU mit 52,3 Prozent der gültigen Stim-
men. Die konstituierende Sitzung des
Bayerischen Landtags fand am 16. De-
zember 1946 in der Aula der Münchner
Universität statt, einem der wenigen noch
erhaltenen Säle im kriegszerstörten Mün-
chen. Als Wirkungsstätte der Wider-
standsgruppe „Weiße Rose“ war das Uni-
versitätsgebäude zudem für einen
demokratischen Neubeginn prädestiniert.

Kabinette Ehard I–III (1946–1954)

Unter dem Motto „Frieden, Ordnung,
Aufbau“ bildete der neu gewählte Minis-
terpräsident Hans Ehard (CSU) die Regie-
rung aus einer Koalition „aller aufbau-
willigen Kräfte“, d. h. aus CSU, SPD und
WAV (Wirtschaftliche Aufbau-Vereini-
gung). Dieses Bündnis war aber schon
neun Monate später am Ende und wurde
durch eine Regierung allein aus Vertre-
tern der über die absolute Mehrheit ver-
fügenden CSU – ebenfalls unter Ehards
Führung – abgelöst. Der gebürtige Bam-
berger Hans Ehard (1887–1980), pro-
movierter Jurist und konsequenter
Föderalist, war bereits unter Hoegner
Staatssekretär im Justizministerium und
maßgebliches Mitglied des Vorbereiten-
den Verfassungsausschusses gewesen. Zu
den dringendsten Aufgaben der neuen

Regierung zählten die Grundversor-
gung der Bevölkerung mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgütern, die Räumung der
Trümmergrundstücke und der Bau neuer
Wohnungen, die Integration von Kriegs-
heimkehrern, Evakuierten, Flüchtlingen
und Vertriebenen, die Reaktivierung der
Wirtschaft sowie außerbayerisch der Auf-
bau eines neuen Deutschland (siehe Mün-
chener Konferenz 1947 und Vorbereitung
einer deutschen Verfassung durch den
Herrenchiemseer Konvent).
Schon bei Kriegsbeginn war in ganz
Deutschland eine Zwangsbewirtschaf-
tung eingeführt worden. 1945 brach
dann die Versorgung vor allem der Groß-
stadtbevölkerung mit Nahrungsmitteln
und Brennstoff fast völlig zusammen.
Zudem waren die Ernteerträge in Bayern
1947 aufgrund der ungünstigen Witte-
rung stark rückläufig und mussten mit
westdeutschen Ländern geteilt werden,
die weniger Landwirtschaft hatten. Durch
die Bombardierungen waren besonders in
den Großstädten zahlreiche Wohnungen
zerstört. Bevor ihr Wiederaufbau begin-
nen konnte, mussten erst Verkehrswege
und Grundstücke von den Trümmern ge-
räumt werden. Da viele Männer im Krieg
gefallen waren oder sich in Kriegsgefan-
genschaft befanden, lag die Hauptlast der
Aufräumungsarbeiten auf den legendär
gewordenen „Trümmerfrauen“. Die Not
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verschärfte sich noch dadurch, dass sich
bereits im Juli 1945 440.000 Flüchtlinge
und Heimatvertriebene in Bayern auf-
hielten. Dazu kamen 458.000 sog. „Dis-
placed Persons“, aus ihrer Heimat ver-
schleppte Zwangsarbeiter und ehemalige
KZ-Insassen. Bis Oktober 1946 stieg die
Zahl der Heimatvertriebenen, zumeist
Sudetendeutsche (40 %) und Schlesier
(19,7 %), auf 1,65 Mio. an und erreichte
schließlich rund 20 Prozent von Bayerns
Gesamtbevölkerung. 
Unter den beschriebenen Umständen war
die Regierungsarbeit nicht leicht, noch
dazu sie nach wie vor durch die Befug-
nisse der Besatzungsmacht eingeschränkt
blieb. Auch mussten für die verschiede-
nen Ministerien erst Quartiere gesucht
werden, und selbst der Landtag war
durch die Kriegszerstörung des alten Par-
lamentsgebäudes an der Prannerstraße
bis zum Einzug ins Maximilianeum im
Januar 1949 obdachlos.
In den Landtagswahlen vom 26. Novem-
ber 1950 erhielt die CSU nur noch 27,4
Prozent der gültig abgegebenen Stim-
men, fast nur noch halb so viele wie
vier Jahre zuvor. Verantwortlich hier-
für waren zwei Parteien aus ebenfalls
bürgerlichem Lager, die erstmals an den
Landtagswahlen teilnahmen: die Bayern-
partei und der erst 1950 gegründete
Block der Heimatvertriebenen und Ent-

rechteten/Deutsche Gemeinschaft (BHE/
DG; seit 1952: Gesamtdeutscher Block/
BHE). Stärkste Partei wurde das erste und
bislang einzige Mal in Bayern die SPD.
Aufgrund von Überhangmandaten erhielt
aber die CSU dennoch einen Sitz mehr im
Landtag als jene. Die Regierungsbildung
gestaltete sich dementsprechend schwie-
rig. Schließlich gelang dem damit beauf-
tragten Ministerpräsidenten Hans Ehard
eine Koalition aus CSU, SPD und BHE/DG
(Kabinett Ehard III). 
In seiner Regierungserklärung vom 9. Ja-
nuar 1951 führte Ehard als Hauptaufga-
ben die Schaffung neuer Strukturen für
das Land durch das Vorantreiben der In-
dustrialisierung und durch eine Kommu-
nalreform sowie die Integration von
Flüchtlingen und Vertriebenen an. Noch
im Dezember desselben Jahres kam es zur
Verabschiedung einer neuen Gemeinde-
ordnung, die in sämtlichen bayerischen
Gemeinden und Städten die Wahl des
(Ober-)Bürgermeisters durch das Volk
einführte. Auf dem Sudetendeutschen
Tag in München 1954 übernahm der
Bayerische Ministerpräsident die Schirm-
herrschaft über die Sudetendeutsche
Volksgruppe. Da 1952 das von der Besat-
zungsmacht geschaffene Polizeirecht en-
dete, wurde der Staat nun neben den
Gemeinden Träger der Polizei. Am 30.
Oktober 1954 wurde die Entnazifizierung
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von in Bayern ansässigen Personen ein-
gestellt, eineinhalb Monate später endete
Ehards Amtszeit als Bayerischer Minis-
terpräsident – zumindest vorläufig.

Kabinett Hoegner II (1954–1957)

Aus den Landtagswahlen 1954 ging die
CSU zwar als stärkste Fraktion hervor,
musste aber für knapp drei Jahre in die
Opposition gehen. Denn das Wahlergeb-
nis ermöglichte eine Viererkoalition aus
SPD, BP, GB/BHE und FDP. Wilhelm
Hoegner, zuletzt Innenminister, wurde
Mitte Dezember zum Ministerpräsidenten
gewählt. Im Mittelpunkt von Hoegners
Regierungstätigkeit stand die Kultur-
politik. Sein parteiloser Kultusminister
August Rucker ließ zur Förderung von
Wissenschaft und Forschung eine Studie
(„Rucker-Plan“) ausarbeiten. Hoegner
selbst initiierte einen Wissenschaftsrat
auf Bund-Länder-Ebene. Auch konnte die
Verlegung des Max-Planck-Instituts für
Physik und Astrophysik von Göttingen

nach München erreicht werden. Nach der
Bayerischen Landeszentrale für Heimat-
dienst 1955 (seit 1964 Bayerische Lan-
deszentrale für politische Bildungsarbeit)
entstand 1957 per Gesetz auch die Aka-
demie für Politische Bildung in Tutzing.
Im gleichen Jahr wurde der Bayerische
Verdienstorden als „Zeichen ehrender
und dankbarer Anerkennung für hervor-
ragende Verdienste um den Freistaat
Bayern und das bayerische Volk“ gestif-
tet. 
Die Aufhebung des Besatzungsstatuts der
Bundesrepublik Deutschland am 5. Mai
1955 machte die Rückkehr von Stadt und
Kreis Lindau nach Bayern möglich. Eine
Wiederangliederung der Pfalz an Bayern
hingegen scheiterte an dem dort 1956
durchgeführten Volksbegehren, in dem
sich nur 7,6 Prozent der stimmberechtig-
ten Pfälzer dafür aussprachen.
1957 konnte die radikale Bereinigung
sämtlicher bayerischer Rechtsvorschrif-
ten seit 1802 unter der Leitung Hans-Jo-
chen Vogels, des späteren Münchner
Oberbürgermeisters, abgeschlossen wer-
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den. Erstmals wurden auch die Aufgaben
der Landesplanung bezüglich einer den
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Erfordernissen eines Raumes entspre-
chenden Ordnung gesetzlich geregelt und
dem Staatsministerium für Wirtschaft
und Verkehr übertragen.

Kabinette Seidel I/II und Ehard IV 
(1957–1962)

Als Folge der Bundestagswahlen, bei
denen die CSU in Bayern die absolute
Mehrheit erreichte, brach die Viererkoa-
lition nach 34 Monaten Amtszeit am
8. Oktober 1957 auseinander. Acht Tage
später wurde der promovierte Jurist
Hanns Seidel (1901–1961), der dem baye-
rischen Kabinett bereits 1947–1954 an-
gehört hatte und seit 1955 als Parteivor-
sitzender der CSU deren Umbau zu einer
modernen Volkspartei in Gang setzte,
zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bil-
dete eine Koalitionsregierung aus CSU,
GB/BHE und FDP. 
Als ehemaliger Wirtschaftsminister
wollte Seidel, dass Bayern nicht den An-
schluss an das Industriezeitalter verpasse,
und machte die Modernisierung der Wirt-
schaft zu einem Kernpunkt seines Regie-
rungsprogramms. Dieses sah u. a. die
Förderung der gewerblich-industriellen
Forschung, der Atomtechnik und der
Luftfahrtindustrie sowie die Verbesserung
der Infrastruktur insbesondere in den Zo-
nenrandgebieten vor; dazu sollten Hilfen
für den Mittelstand und die freien Berufe
kommen. Die positive wirtschaftliche
Entwicklung machte eine Konsolidierung
des Staatshaushaltes möglich, die eng mit
einer Neuregelung des Finanzausgleichs
zwischen Staat und Gemeinden bzw.
Bund und Ländern verbunden war. Sie
schuf die Voraussetzung für die Finanzie-
rung verschiedener Förderprogramme,
beispielsweise zum Ausbau des Rhein-
Main-Donau-Kanals, der die Wettbe-
werbsnachteile der nachkriegszeitlichen
Randlage Bayerns mildern helfen sollte.
Seidel trieb auch die Vereinfachung der
Staatsverwaltung voran und beendete
1958 erfolgreich den jahrelangen Streit

um die Ausbildung der Volksschullehrer
durch die Einführung von Pädagogischen
Hochschulen. 
Der Kurs von Ministerpräsident Hanns
Seidel wurde in den Landtagswahlen vom
23. November 1958 bestätigt: Die CSU
verfehlte nur knapp die absolute Mehr-
heit und setzte die bisherige Koalition
fort. Den bereits damals ernsthaft er-
krankten Seidel veranlasste die weitere
Verschlechterung seines Gesundheitszu-
standes schließlich am 22. Januar 1960
zum Rücktritt. Auf seinen Vorschlag hin
wurde der 72-jährige Landtagspräsident
Hans Ehard (CSU) vom Landtag zum
vierten Mal zum Bayerischen Minister-
präsidenten gewählt. Er übernahm Sei-
dels Kabinett und ergänzte es durch den
CSU-Fraktionsvorsitzenden Franz Heubl,
der als Staatssekretär die Staatskanzlei
leiten sollte. 
Ehard hielt im Großen und Ganzen den
Kurs seines Vorgängers bei und führte die
Modernisierung Bayerns kontinuierlich
fort. Unter ihm begannen der Bau der Öl-
pipelines von den Mittelmeerhäfen Mar-
seille, Genua und Triest nach Bayern und
die Errichtung der ersten beiden Raffine-
rien in Ingolstadt (Inbetriebnahme ab
1963). Auch um dem enormen Lehrer-
mangel Herr zu werden, wurde die Zu-
sammenlegung kleiner Volksschulen zu
Verbandsschulen ermöglicht. Die Über-
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füllung der Universitäten machte den
Weg für die seit 1948 diskutierte Grün-
dung einer vierten Landesuniversität in
Regensburg frei. Hohe Steuereinnahmen
ließen zudem Initiativen zur Begabten-
förderung sowie zum Wohnungs- und
Krankenhausbau zu. 
Hans Ehard wurde 1961 als bislang einzi-
ger Bayerischer Ministerpräsident zum
zweiten Mal Bundesratspräsident, ein
Amt, das er vehement zur Verteidigung
des föderalen Systems der Bundesrepub-
lik zu nutzen wusste. Am 26. Juni 1962
ratifizierte der Bayerische Landtag als
letztes deutsches Parlament den Staats-
vertrag über die Errichtung der Länder-
anstalt ZDF in Mainz. Vorausgegangen
waren ein heftiger Streit zwischen Bund
und Ländern über die Gründung einer –
wie sich herausstellen sollte – verfas-
sungswidrigen „Deutschland-Fernsehen
GmbH“ durch den Bund und der Versuch
Bayerns, ein eigenes Zweites Fernsehpro-
gramm zu installieren.

Kabinette Goppel I–IV (1962–1978)

Trotz der „Spiegel“-Affäre ihres Vorsit-
zenden, des Bundesverteidigungsminis-
ters Franz Josef Strauß, errang die CSU
bei den Landtagswahlen im November
1962 die absolute Mehrheit der Sitze.
Neuer Ministerpräsident wurde der bishe-
rige Innenminister Alfons Goppel (CSU).
Zur allgemeinen Überraschung bildete er
– obwohl nicht erforderlich – eine Koali-
tion mit der BP, die nur einen Staatsse-
kretär stellte, und übertrug seinem Vor-
gänger Hans Ehard das Amt des
Justizministers. Um die Bundespolitik
besser mitgestalten zu können, wurde ein
Staatsministerium für Bundesangelegen-
heiten mit Sitz in Bonn eingerichtet und
der bisherige Chef der Staatskanzlei,
Franz Heubl, mit dessen Leitung betraut.
Damit begann die vier Legislaturperioden
währende „Ära Goppel“, in der die Ent-
wicklung Bayerns vom Agrarland zum
Industrie- und Dienstleistungsstandort
rasant voranschritt und insgesamt 507
Gesetze verabschiedet wurden, die das
Gesicht des Freistaates nachhaltig präg-

ten. Auch das Amt des Ministerpräsiden-
ten erhielt ein neues Profil: Mit keinem
anderen bayerischen Politiker wurde der
Begriff des „Landesvaters“ in gleicher
Weise verbunden wie mit Alfons Goppel
(1905–1991). In Reinhausen (heute Re-
gensburg) geboren, war der Jurist in sei-
ner Wahlheimat Aschaffenburg 1952
CSU-Stadtrat und Zweiter Bürgermeister
geworden. Zwei Jahre später war er als
Abgeordneter in den Bayerischen Land-
tag eingezogen und bereits 1957 ins Ka-
binett berufen worden. 
Um das Land zukunftstauglich zu ma-
chen, standen in seiner ersten Regie-
rungserklärung folgende Wirtschafts-
maßnahmen an erster Stelle: weitere
Industrialisierung, Förderung des Mittel-
standes, Bereitstellung billigerer Energie
(Öl und Gas), Ausbau des Straßennetzes
(auch durch Änderung des kommunalen
Finanzausgleichs) und Errichtung eines
neuen Münchner Großflughafens. Darü-
ber wurde nicht die Landwirtschaft ver-
gessen, der ein möglichst krisensicherer
Zugang zur Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, Beschleunigung der Flurbe-
reinigung und Mittel für die Schaffung
von Maschinenringen zugesagt wurden.
Auf dem Kultursektor kündigte Goppel
einen Schulentwicklungsplan mit rascher
Errichtung neuer Schulen und den Bau
weiterer Hochschulen an. Dazu kamen
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1965 die Einführung von Sonderschulen
für Kinder, die wegen ihrer persönlichen
Voraussetzungen in den allgemeinen
Volksschulen nicht unterrichtet werden
konnten. 1966 erfolgten die Gliederung
der Volksschule in Grund- und Haupt-
schule sowie die Herstellung eines
Rechtsanspruchs auf Ausbildungsförde-
rung für Schüler aller Schularten.
In den Landtagswahlen 1966 konnte die
CSU ihre absolute Mehrheit der Sitze aus-
bauen. Alfons Goppel wurde als Minis-
terpräsident bestätigt. In seinem nun-
mehr allein von der CSU gestellten
Kabinett (II) machte sich ein tiefgreifen-
der Umbau bemerkbar. Eine unruhige
Zeit brach an. Rezession und Arbeitslo-
sigkeit trafen Bayern wegen der schlech-
ten wirtschaftlichen Lage in den Zonen-
randgebieten härter als andere Länder,
was nicht ohne Auswirkungen auf den
Staatshaushalt blieb. Ankurbelung der
Wirtschaft und strikter Sparkurs waren
daher oberstes Gebot. Goppel strebte vor
allem eine weitere Verbesserung der
Wirtschaftsstruktur Bayerns durch eine
Reduzierung der regionalen Unterschiede
und durch neue Betriebsansiedlungen an.
Eine Voraussetzung hierfür schuf das
Landesplanungsgesetz von 1969. An die

Stelle des jährlichen Etatausgleichs trat
erstmals eine vier Jahre umfassende
staatliche Finanzplanung. Das als Ant-
wort auf den Strukturplan des EG-Agrar-
kommissars Mansholt verabschiedete
Landwirtschaftsförderungsgesetz von
1970, das der Existenzsicherung aller Art
von Betrieben dienen sollte, aber auch
der Erzeugung qualitativ hochwertiger
Nahrungsmittel und der Erhaltung der
Kulturlandschaft, eröffnete den „Bayeri-
schen Weg“ in der Agrarpolitik. 
Auf die Studentenunruhen von 1968 rea-
gierte die Staatsregierung nachhaltig mit
der Gründung bzw. Planung weiterer
Landesuniversitäten in Augsburg, Bay-
reuth, Passau und Bamberg, einem „Lan-
deskinderbonus“ beim Hochschulzugang
in Numerus-clausus-Fächern und der
Einführung von Fachoberschulen sowie
Fachhochschulen. Durch diese Maßnah-
men entwickelte sich Bayern zu einem
Wissenschaftsstandort von großer Dichte
und hohem Rang. 
Bei den Landtagswahlen im November
1970 konnte die CSU dann auch die ab-
solute Mehrheit der abgegebenen Stim-
men (56,4 %) erreichen. In Goppels drit-
tes Kabinett zog mit Max Streibl erstmals
ein Staatsminister für Landesentwicklung
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und Umweltfragen ein. Erste Ergebnisse
dieses neuen Ministeriums waren 1973
ein Gesetz zur geordneten Beseitigung
des Mülls sowie eines zum Schutz der
Natur und zur Pflege der Landschaft. Das
neue Waldgesetz von 1974 grenzte die
Bedürfnisse der Waldbesitzer gegenüber
dem Interesse des öffentlichen Wohls ein.
1976 konnte dann als neues Instrument
der Politik ein Landesentwicklungspro-
gramm verabschiedet werden.
In der 1971 eingeleiteten Gebietsreform
unter Innenminister Bruno Merk wurde
die Zahl der Gemeinden von fast 7100 auf
etwas über 2000, die der kreisfreien
Städte von 48 auf 25 und die der Land-
kreise von 143 auf 71 verringert. Auch
wurde die Anzahl der Amtsgerichte um
86 auf 71 reduziert. Zudem erfolgte eine
Arrondierung der Regierungsbezirke. 
Im Zuge einer unter Kultusminister Hans
Maier durchgeführten Reform der Bil-
dungslandschaft wurde das Berufsschul-
wesen auf eine neue gesetzliche Basis ge-

stellt und die Kindergärten in das Bil-
dungswesen integriert. Die Pädagogi-
schen Hochschulen wurden den Universi-
täten angegliedert und ein neues
Lehrerbildungsgesetz beschlossen. Nach
jahrelanger Diskussion brachte man 1973
ein Hochschulgesetz unter Dach und
Fach, das einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts Rechnung trug und u. a.
die Stellung der Professoren stärkte.
Gemäß der Erkenntnis, dass ein Mensch
sein Leben lang lernen muss, nahm man
auch die Förderung der Erwachsenenbil-
dung auf. Außerdem wurden Schutz und
Pflege der Kulturdenkmäler Bayerns ge-
setzlich festgeschrieben. 
Weil die Bayerische Staatsregierung eine
Verletzung des Wiedervereinigungsge-
bots, des Gebots zur Wahrung der staatli-
chen Einheit und des Eintrittsrechts der
anderen Teile Deutschlands sowie einen
Verstoß gegen die Schutz- und Fürsorge-
pflicht gegenüber den Deutschen in der
DDR befürchtete, reichte sie 1973 eine
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Normenkontrollklage gegen den Grund-
lagenvertrag der Bundesrepublik mit der
DDR beim Bundesverfassungsgericht ein.
Mit ihrem Urteil lieferten die Karlsruher
Richter eine klärende Interpretation des
Vertrags, die dann 1990 die Realisierung
der deutschen Einheit ohne größere ver-
fassungsrechtliche Probleme ermöglichte. 
Als beispielhafte Vorgaben zur Landes-
entwicklungspolitik in ganz Deutschland
sind zwei 1974 vom Bayerischen Landtag
verabschiedete Gesetze anzusehen: Das
von Wirtschaftsminister Anton Jaumann
ausgearbeitete Mittelstandsförderungsge-
setz ging erstmals davon aus, dass klei-
nere und mittlere Unternehmen sowie die
freien Berufe der Schlüssel zu einer ge-
sunden Wirtschaftsentwicklung sind und
dementsprechend gefördert werden müs-
sen; gleichzeitig sollten Gründungen
selbstständiger Existenzen erleichtert
werden. Tatsächlich wurden dadurch in
den folgenden zehn Jahren in Bayern
15.000 Existenzgründungen ermöglicht,
von denen 94 Prozent von Dauer waren.

1977 folgte flankierend ein mittelständi-
sches Außenwirtschaftsprogramm. 
Sein Höchstmaß an Beifallsbezeugung
erreichte Ministerpräsident Alfons Gop-
pel bei den Landtagswahlen im Oktober
1974: Die CSU verbesserte sich dank
eines hohen Zustimmungsgrades in allen
Bevölkerungsschichten nochmals um 5,7
Prozent. Goppel erreichte über 62 Pro-
zent und wurde zum vierten Mal zum Re-
gierungschef gewählt. Erstmals in der
Geschichte des Freistaats gehörte nun
auch eine Frau dem Kabinett an: Ma-
thilde Berghofer-Weichner zog als
Staatssekretärin ins Kultusministerium
ein.
Die angespannte Wirtschaftslage und die
schrumpfenden Steuereinnahmen zwan-
gen Goppel und seinen Finanzminister
Ludwig Huber zu einer konsequenten
Sparpolitik; denn anders als die damalige
sozial-liberale Bundesregierung in Bonn
wollten sie keine neuen Staatsschulden
aufbauen. Die zur Verfügung stehenden
Finanzmittel sollten hauptsächlich zur
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Sicherung von Arbeitsplätzen, zur Stär-
kung der inneren Sicherheit, zur Leis-
tungssteigerung im Bildungswesen, zur
Verbesserung der Alten- und Kranken-
pflege sowie zum Ausbau des Umwelt-
schutzes verwendet werden.
Mit dem Gesetz zum Schutz vor Miss-
brauch personenbezogener Daten bei der
Datenverarbeitung wurde 1978 die Stelle
eines Landesbeauftragten geschaffen, der,
unterstützt von einem Beirat, über die
Einhaltung des Datenschutzes zu wachen
hat. Seine Stellung sollte 1993 noch ge-
stärkt werden. Ebenfalls 1978 verab-
schiedete der Bayerische Landtag als
erstes Landesparlament ein Polizeiaufga-
bengesetz, um durch eine bessere Be-
kämpfung des Terrorismus mehr innere
Sicherheit zu erreichen. 

Kabinette Strauß I–III (1978–1988)

Bei den Wahlen zum neunten Landtag
1978, zu denen der 63-jährige CSU-Vor-
sitzende Franz Josef Strauß (1915–1988)
als Spitzenkandidat angetreten war, er-
rang die CSU trotz leichter Stimmenver-
luste 59,1 Prozent. Durch die Übernahme
von 13 Kabinettsmitgliedern seines Vor-
gängers signalisierte der am 7. November
ins Amt gewählte Ministerpräsident
Strauß Kontinuität in der bayerischen

Politik. Seine einzige strukturelle Ände-
rung des Kabinetts war die Eingliederung
der Münchner Dienststelle des Staatsmi-
nisteriums für Bundesangelegenheiten in
die Staatskanzlei.
Der gebürtige Münchner Strauß hatte
nach dem Abitur, das er als bayernweit
Jahrgangsbester absolviert hatte, Alt-
philologie, Geschichte und Volkswirt-
schaft studiert. 1946 war er zum Landrat
von Schongau und in den Landesvor-
stand der CSU gewählt worden, deren
Generalsekretär er von 1948 bis 1953
war. Von 1949 bis 1978 Mitglied des
Deutschen Bundestags, war er unter Kon-
rad Adenauer 1953 Bundesminister für
besondere Aufgaben, 1955 für Atomfra-
gen und 1956–1962 für Verteidigung ge-
worden. Während der Großen Koalition
unter Kurt Georg Kiesinger war Strauß
1966–1969 erneut ins Bundeskabinett
eingezogen, diesmal als Finanzminister. 
In seiner Regierungserklärung kündigte
Ministerpräsident Strauß an, nicht nur
die Eigenstaatlichkeit Bayerns verteidi-
gen, sondern auch die Politik in Deutsch-
land und Europa mitgestalten zu wollen,
was sich alsbald zeigen sollte: Im Juli
1979 wurde er von CDU/CSU zum Kanz-
lerkandidaten gekürt, unterlag aber bei
der Bundestagswahl 1980 dem amtieren-
den Bundeskanzler Helmut Schmidt. Au-
ßerdem machte Ministerpräsident Strauß
in seiner Regierungserklärung 1978 die
Schaffung von mehr Bürgernähe im
Rahmen seiner geplanten Verwaltungs-
vereinfachung und Zurückhaltung bei
der Staatsverschuldung kund, was bei-
spielsweise 1981 die Sperre von fast
1400 staatlichen Planstellen notwendig
machte. Zugleich trat er für die berufliche
Bildung ein, was in dem neuen Erzie-
hungs- und Unterrichtsgesetz von 1982
seinen Niederschlag fand, das u. a. – als
Antwort auf die deutschlandweit ge-
führte Gesamtschuldebatte – das geglie-
derte Schulwesen in Bayern einmal mehr
festschrieb. 
Als Aufsichtsratsvorsitzendem von Air-
bus und Mitglied weiterer Aufsichtsräte
auf dem Sektor der Luft- und Raumfahrt,
beispielsweise bei der Lufthansa, gelang
es Strauß, Bayern zum führenden deut-
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schen Standort für diesen zukunftsträch-
tigen Industriezweig sowie für einschlä-
gige Forschungseinrichtungen, etwa die
Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und
Raumfahrt in Oberpfaffenhofen, auszu-
bauen. In jenen Jahren konnte die Platt-
form für den hochrangigen Hightech-
Standort angelegt werden, mit dem der
Freistaat heute verbunden wird.
Die Landtagswahlen vom Herbst 1982
brachten erstmals in der bayerischen
Nachkriegsgeschichte ein Zweiparteien-
parlament, bestehend aus CSU (Regie-
rungspartei) und SPD (Opposition). Mi-
nisterpräsident wurde erneut Franz Josef
Strauß; neuer Leiter der Staatskanzlei
Staatssekretär (ab 1986 Staatsminister)
Edmund Stoiber. Die ungünstige Wirt-
schaftslage in der Bundesrepublik und
die eindeutige Absage an eine weitere
Staatsverschuldung zwangen Strauß und
seinen Finanzminister Max Streibl zu
weiteren Sparmaßnahmen wie den Stel-
lenabbau im öffentlichen Dienst und die
Kürzung staatlicher Leistungen. 
Aufgrund einer Parlamentsvorlage wurde
im Juni 1984 erstmals in einem deut-
schen Land per Volksentscheid der
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

als Staatsziel in die Verfassung aufge-
nommen. 1987 initiierte Ministerpräsi-
dent Strauß den sog. „Jahrhundertvertrag
für die Landwirtschaft“, eine Überein-
kunft zur Erhaltung der bäuerlichen
Landwirtschaft, zur Sicherung der Ernäh-
rung und zur Landschaftspflege. Im No-
vember 1984 wurden mit dem „Medien-
erprobungs- und Entwicklungsgesetz“
die Weichen für die Einführung privater
Radio- und Fernsehsender gestellt und
damit die Voraussetzungen für die heu-
tige Vielfalt des Medienstandortes Bayern
geschaffen. Flankierend unterzeichnete
Bayern 1987 einen Medienstaatsvertrag
mit den übrigen Bundesländern.
Im Amt des Ministerpräsidenten entwi-
ckelte Strauß starke politische Eigenini-
tiative besonders im deutschland- und
außenpolitischen Bereich – in Überein-
stimmung mit dem Anspruch seiner Par-
tei und zum Vorteil Bayerns: So kam es im
Juli 1983 zu einem Treffen zwischen ihm
und DDR-Staatsratsvorsitzendem Erich
Honecker. In dessen Folge wurde der
Abbau der Selbstschussanlagen entlang
der innerdeutschen Grenze erreicht. Nach
einem Gegenbesuch Honeckers 1987 in
München gelang eine Städtepartnerschaft
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zwischen Hof und Plauen. Seine Kontakte
zu China, die Strauß schon 1975 geknüpft
hatte, nutzte er, um Bayerns Wirtschaft
neue Absatzmärkte zu öffnen. So kam es
schließlich 1985 zu einem Wirtschaftsab-
kommen zwischen Bayern und der chine-
sischen Provinz Shandong, einer Partner-
schaft, die bis heute floriert.
Nach zwei Legislaturperioden konnte
Strauß 1986 folgendes Fazit seiner Amts-
zeit ziehen: Bayern ist neben Baden-
Württemberg „Wachstumsland Nummer
eins“ in der Bundesrepublik. Es hat von
allen Ländern das stärkste Wirtschafts-
wachstum, die geringste Pro-Kopf-Ver-
schuldung und die höchste Investitions-
quote im Staatshaushalt. Dank des
Ausbaus der Kernenergie liegt der Strom-
preis in Bayern um vier Prozent unter
dem Bundesdurchschnitt. 
Kein Wunder, dass bei den Landtagswah-
len im Oktober 1986 die CSU ihre abso-
lute Mehrheit behaupten konnte, obwohl
es künftig wieder zwei Oppositionspar-
teien im Bayerischen Landtag gab: die
SPD und erstmals die Grünen, was wohl
auch ein Ergebnis der Auseinanderset-
zungen um die geplante atomare Wieder-
aufbereitungsanlage in Wackersdorf war.
Dem dritten Kabinett unter Minister-

präsident Franz Josef Strauß gehörte
nach 16-jähriger Amtszeit nicht mehr
Prof. Hans Maier an. Als erste Frau Bay-
erns übernahm Mathilde Berghofer-
Weichner ein Ministeramt: das der Justiz.
Das neue Regierungsprogramm von
Strauß stand unter dem Motto „Bayerns
Zukunft sichern, Bayern als christliches
Land erhalten, Bayern zum modernsten
Staat Europas machen“. 

Kabinette Streibl I/II (1988–1993)

Am 3. Oktober 1988 starb Franz Josef
Strauß in Regensburg überraschend an
den Folgen eines Kreislaufkollapses.
Zum Nachfolger wählte der Landtag
seinen bisherigen Stellvertreter Max
Streibl (CSU). Der gebürtige Oberam-
mergauer (1932–1998) war schon kurz
nach seinem Studium der Rechts- und
Staatswissenschaften als Bediensteter in
die Staatskanzlei eingetreten. 1962,
damals bereits Landesvorsitzender der
Jungen Union, war er erstmals in den
Bayerischen Landtag gewählt worden.
Fünf Jahre später war er Generalsekre-
tär der CSU, 1970 der erste Umwelt-
minister Bayerns, 1977 Finanzminister
geworden. In Streibls Kabinett wurde
der bisherige Leiter der Staatskanzlei,
Edmund Stoiber, Innenminister, unter-
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stützt von Günther Beckstein als Staats-
sekretär. 
Hauptziele in Streibls Regierungserklä-
rung waren, „Bayern als liebens- und le-
benswerte Heimat zu erhalten und zu-
gleich den Fortschritt zu fördern“. Einen
großen Erfolg auf diesem Weg bedeutete
es, dass nach dem Einstieg der Daimler
Benz AG bei Messerschmitt-Bölkow-
Blohm der Sitz des neuen Konzerns, der
Deutschen Aerospace AG (seit 1995
DASA, heute EADS Deutschland), in
München errichtet wurde. Im Juli 1990
wurde die Bayerische Forschungsstiftung
zur Förderung universitärer und außer-
universitärer Forschungsprojekte auf den
Gebieten Technologie, Wirtschaft und
Umwelt geschaffen. Während Streibls
zweiter Amtsperiode konnten dann der
Münchner Großflughafen und der Rhein-
Main-Donau-Kanal eröffnet werden. Auf
Streibl geht auch der Beschluss zur Er-
richtung der Pinakothek der Moderne in
München zurück.
Seinem diplomatischen Geschick war es
zu verdanken, dass zwei Streitpunkte, die
für mehrjährige Turbulenzen gesorgt hat-
ten, bereinigt werden konnten: Der seit
1983 geplante und zum Teil schon reali-
sierte Bau einer Wiederaufbereitungsan-

lage für abgebrannte Brennelemente von
Kernreaktoren im oberpfälzischen Wa-
ckersdorf wurde 1989 eingestellt und die
seit 1986 angestrebte Errichtung der
neuen Staatskanzlei auf dem Gelände des
ehemaligen Armeemuseums in München
nach einem Kompromiss mit der Landes-
hauptstadt München bis 1993 realisiert.
Als Antwort auf einen „erdrückenden eu-
ropäischen Zentralismus“ startete Streibl
die Initiative „Europa der Regionen“. Er
lud für Oktober 1989 die Regierungschefs
der deutschen Länder und einiger euro-
päischer Regionen zu einer ersten Konfe-
renz nach München ein, um eine gemein-
same Basis zur Durchsetzung regionaler
Interessen gegenüber der Europäischen
Gemeinschaft zu schaffen. Ein erster
Schritt zum „Ausschuss der Regionen“ im
europäischen Parlamentsspektrum war
getan, der schließlich mit dem Vertrag
von Maastricht institutionalisiert wurde.
Im ersten Jahr nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands berief Streibl für De-
zember 1990 – in Anknüpfung an Hans
Ehards Initiative von 1947 – eine ge-
samtdeutsche Ministerpräsidentenkonfe-
renz nach München ein. In der dabei ver-
abschiedeten „Münchner Erklärung“
bekannten sich auch die Ministerpräsi-
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denten der „neuen Länder“ zum Födera-
lismus als wesentlichem Garanten für
Freiheit und Demokratie. Schon vorher
war mit Sachsen und Thüringen eine Zu-
sammenarbeit in Verwaltung, Justiz,
Wirtschaft und Kultur vereinbart worden.
Folglich wurden bayerische Staatsbe-
dienstete als „Aufbauhelfer“ abgeordnet,
um dort nach Jahrzehnten der Diktatur
den Aufbruch in den freiheitlichen
Rechtsstaat zu fördern. 
Bei den Landtagswahlen 1990 konnte die
CSU erneut ihre absolute Mehrheit vertei-
digen, allerdings bei einer so geringen
Wahlbeteiligung wie nie zuvor (65,9 %).
Obwohl wieder zum Ministerpräsidenten
gewählt, sollte Streibl seine zweite Amts-
zeit vorzeitig im Mai 1993 beenden.

Kabinette Stoiber I–IV (seit 1993)

Streibls Nachfolger wurde sein Innenmi-
nister Edmund Stoiber (CSU). Der 1941 in
Oberaudorf geborene promovierte Jurist
war seit 1974 Mitglied des Bayerischen
Landtags, ab 1978 CSU-Generalsekretär
und 1982–1988 Leiter der Staatskanzlei
gewesen. Er berief erstmals vier Frauen
als Staatssekretärinnen in das zudem
deutlich verjüngte Kabinett. Das Motto
seiner ersten Regierungserklärung lau-
tete: „Mit Verzicht und Leistung die Zu-
kunft meistern … so unpopulär es auch

sein mag“. Dabei ging das Kabinett mit
gutem Beispiel voran und ließ noch im
selben Jahr die Nebeneinkünfte seiner
Mitglieder durch Änderung des Minister-
gesetzes kürzen. Die Wochenarbeitszeit
der Beamten wurde auf 40 Stunden ver-
längert.
Im April 1994 beschloss der Landtag ein-
stimmig, im ganzen Land weitere Fach-
hochschulen zu errichten. Knapp drei
Monate später wurde der Weg frei ge-
macht für den Bau des Forschungsreak-
tors München II in Garching. Die Finan-
zierung beider Projekte sollte vor allem
aus ersten Erlösen der Privatisierung von
Staatsbeteiligungen erfolgen, wie Stoiber
mit dem Regierungsprogramm „Offensive
Zukunft Bayern“ ankündigte und womit
er dem Ausbau der Forschungsinfrastruk-
tur Vorrang einräumte. Um dem Wettbe-
werb in einer globalisierten Wirtschaft
standhalten zu können, sollten nicht nur
die Spitzenstellungen in klassischen
Branchen wie der Automobilindustrie
gehalten, sondern vor allem auch die
neuen Basis- und Querschnittstechnolo-
gien wie Laser- oder Mikrosystemtechnik
gefördert und Zukunftsfelder wie bei-
spielsweise die Bio-, Informations- und
Kommunikationstechnologie erschlossen
werden.
Die Landtagswahlen im September 1994
brachten der CSU zum zehnten Mal seit
1946 die absolute Mehrheit der Sitze und
bestätigten somit die Regierungstätigkeit
Stoibers. Von den Abgeordneten waren
erstmals über 20 Prozent weiblichen Ge-
schlechts. Mit Anneliese Fischer (CSU)
gab es eine Vizepräsidentin des Landtags.
Ins Kabinett berief Stoiber zwei Frauen
im Ministerrang und zwei Staatssekretä-
rinnen. Um dem Gleichstellungsgebot des
Grundgesetzes allgemein zum Durch-
bruch zu verhelfen, beschloss der Land-
tag 1996 ein Gesetz zur Gleichstellung
von Mann und Frau. 
In seiner Regierungserklärung vom
8. Dezember 1994 forderte Ministerpräsi-
dent Stoiber von den Bürgern einen
„Aufbruch in den Köpfen“, „neue Kreati-
vität und neue Leistungsbereitschaft“, um
beim „Quantensprung“ in der globalen
Arbeitswelt bestehen zu können. Er initi-
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ierte eine Vereinfachung von Planungs-
und Genehmigungsverfahren für alle In-
vestitionsvorhaben und eine Verschlan-
kung der Verwaltung. 1996 gab er dann
die Verwendung der zweiten Tranche aus
den Privatisierungserlösen bekannt:
Diese sollten nun schwerpunktmäßig der
sozialen Infrastruktur, dem Umweltschutz
und der Kultur (u. a. neuen Museen) zu-
gutekommen. Außerdem schloss die
Staatsregierung mit Arbeitgebern und
dem Deutschen Gewerkschaftsbund in
Bayern den „Beschäftigungspakt Bayern“.
Die Landtagswahlen von 1998 brachten
gegenüber denjenigen von 1994 keine
wesentlichen Veränderungen: Zum zehn-
ten Mal in Folge (und zum elften Mal ins-
gesamt) erlangte die CSU die absolute
Mehrheit der Parlamentssitze. Zu Zielen
seiner Regierungspolitik erklärte Minis-
terpräsident Edmund Stoiber zuvorderst
die Konsolidierung der Staatsfinanzen
durch einen Haushalt ohne Neuverschul-
dung (der erstmals im Jahr 2006 erreicht
wurde), aber nicht auf Kosten der Zu-
kunftsinvestitionen oder der sozial
Schwächeren, dann den Ausbau Bayerns
zu einer der innovativsten Wachstumsre-
gionen der Welt, die Flexibilisierung
des Arbeitsmarktes, eine umfassende
Förderung von Bildung und Ausbildung

und ihre verstärkt internationale Aus-
richtung, die Weiterentwicklung Bayerns
auf den Gebieten des Umweltschutzes
und der Umwelttechnik, die Erhöhung
der inneren Sicherheit und des Dienst-
leistungscharakters der Verwaltung, mehr
Wettbewerb im bundesdeutschen Föde-
ralismus unter Beibehaltung der not-
wendigen Solidarität und ein handlungs-
fähiges, auf dem Subsidiaritätsprinzip
basierendes Europa der Regionen. 
Folgerichtig startete Stoiber im Oktober
1999 seine „High-Tech-Offensive“. Mit
diesem auf fünf Jahre angelegten Förder-
programm stellte die Staatsregierung
stattliche Mittel für den Ausbau der
bayerischen Hightech-Zentren von Welt-
rang sowie für die wirtschaftliche Neu-
strukturierung des Freistaates zur Verfü-
gung und trug so zu einem überdurch-
schnittlichen Wirtschaftswachstum in
Bayern bei. Nach dem Grundsatz „gestal-
ten statt besitzen“ hat die Bayerische
Staatsregierung unter Edmund Stoiber im
Rahmen der „Offensive Zukunft Bayern“
und der „High-Tech-Offensive“ ins-
gesamt 4,2 Mrd. Euro an Privatisierungs-
erlösen in die Modernisierung von Wirt-
schaft, Staat und Gesellschaft investiert.
Erstmals in der Geschichte der parla-
mentarischen Demokratie in Bayern er-
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reichte die CSU bei der Landtagswahl
am 21. September 2003 die Zweidrittel-
mehrheit der Landtagssitze und errang
die Direktmandate sämtlicher bayerischer
Stimmkreise. Allerdings gelang es ihr
nicht, die Bevölkerung in der gewohnten
Weise für eine hohe Wahlbeteiligung zu

gewinnen. Am 7. Oktober wählte das Par-
lament Edmund Stoiber zum vierten Mal
zum Bayerischen Ministerpräsidenten.
In seiner Regierungserklärung vom
6. November nannte er als Hauptziel, die
Lebensqualität und Identität Bayerns zu
erhalten sowie die allgemeine Teilhabe an
Bildung und die Chancen auf Arbeit zu
verbessern, wofür ein konsequenter Kurs
des Sparens, Reformierens und Investie-
rens nötig sei. Eine solide Finanzpolitik
sichere dem Land einen Investitionsvor-
sprung und eröffne gerade jungen Men-
schen neue Perspektiven. Mit der Kon-
zentration des Staates auf seine
Kernaufgaben, mit dem Abbau von Vor-
schriften, effizienteren Verwaltungsstruk-
turen und dem Ausbau des E-Govern-
ment sollen die Serviceorientierung und
Bürgerfreundlichkeit der staatlichen Ver-
waltung gefördert sowie die Rahmenbe-
dingungen für unternehmerische Ent-
scheidungen weiter verbessert werden.
Reformen im Bildungswesen und Investi-
tionen in Schulen, Hochschulen und For-
schung sollen die Entwicklung Bayerns
nachhaltig sichern, Arbeitsplätze schaf-
fen und neue Zukunftschancen eröffnen.
Durch eine erhebliche Ausweitung des
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Betreuungsangebots für Kinder und Ju-
gendliche soll Bayern ein familien- und
kinderfreundliches Land bleiben. Als zu-
sätzliche Schwerpunkte der Regierungs-
arbeit wurden aufgezählt: die Integration
von Migranten, die Föderalismusreform,
die innere Sicherheit samt Abwehr von
Gefahren des internationalen Terrorismus
sowie die weitere Verbesserung der Um-
weltqualität, der Gesundheitsvorsorge
und des Verbraucherschutzes. Außenpoli-
tisch werde der Ausbau der Beziehungen
zu Partnern innerhalb und außerhalb
Europas angestrebt, außerdem die Stär-

kung von Subsidiarität und Bürgernähe
in der Europäischen Union.
Jüngste Ergebnisse dieser Zielsetzungen
sind 2006 u. a. die Novellierung des
Bayerischen Hochschulrechts, welche die
Eigenverantwortlichkeit und Entschei-
dungsfähigkeit der Hochschulen fördert,
die straffere und anwenderfreundli-
chere Fortschreibung des Landesent-
wicklungsprogramms und die Föderalis-
musreform, in deren Konsequenz die
Rechte der Länder gestärkt werden und
die Regierungsfähigkeit des Bundes ver-
bessert wird.
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Die Natur, ihr Schutz und Erholungswert

Einen bedeutenden Anteil an der Attrak-
tivität Bayerns haben seine Natur und ihr
Erholungswert. Als in den 50er und 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts die breite

Öffentlichkeit noch blind dem techni-
schen Fortschritt vertraute und die da-
durch verursachte Umweltbelastung als
unabdingbar hinnahm, waren Natur- und
Umweltschutz bereits Diskussionsthemen
im Bayerischen Landtag. 1969 beschloss



dieser einstimmig die Errichtung des ers-
ten deutschen Nationalparks. Wie um-
sichtig und zukunftsorientiert der Frei-
staat in puncto Umwelt- und Naturschutz
schon immer war, zeigt auch die Schaf-
fung des ersten europäischen Umweltmi-
nisteriums 1970, des ersten deutschen
Landesamtes für Umweltschutz 1972 und
der ersten deutschen Naturschutzakade-
mie 1976 sowie die Gründung eines Na-
turschutzfonds 1982, in dem bis Ende
2005 56,2 Mio. Euro an Fördermitteln be-
reitgestellt wurden. Dementsprechend
vorausschauend war auch die bayerische
Gesetzgebung: 1973 und 1991 Gesetze

zur Abfallwirtschaft, ebenfalls 1973 das
Naturschutzgesetz (1998 novelliert), 1974
das Waldgesetz und 1999 das Boden-
schutzgesetz. 1984 wurde der Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen als Staats-
ziel in die Verfassung aufgenommen. 
Das Bayerische Naturschutzgesetz be-
rücksichtigt nicht nur die großflächige
Bewahrung der Natur, sondern auch den
Arten- und Biotopschutz sowie die Land-
schaftspflege/-planung und regelt auch
die Erholung in freier Natur. Heute gibt es
in Bayern zwei Nationalparks (Bayeri-
scher Wald und Berchtesgaden), von der
UNESCO anerkannte Biosphärenreservate
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mit einer Gesamtfläche von gut 45.000
ha, dazu 584 ausgewiesene Naturschutz-
gebiete von insgesamt etwa 156.700 ha,
16 Naturparks von den Wäldern westlich
Augsburgs bis zur Rhön mit insgesamt
über zwei Millionen Hektar und knapp
700 Landschaftsschutzgebiete. Schon ab
1974 wurden die Biotope in Stadt und
Land und parallel hierzu ca. eine Million
heimischer Tier- und Pflanzenarten kar-
tiert. 1982 führte Bayern den Schutz
von Feuchtgebieten und 1986 den von
Mager- und Trockenstandorten ein. In
der Regierungszeit Edmund Stoibers be-
gann die landesweite Vernetzung von
Biotopen. Unter den etwa 300 Biotopver-
bundprojekten befinden sich beispiels-
weise die Mittenwalder Buckelwiesen,
Flusstäler wie das der Großen Laber, der
Altmühl und der Günz, die Seeoner Seen,
das Gundelfinger und das Aubinger
Moos, die Gipssteppen bei Bad Winds-
heim und die Sandachse Franken. Seit
1997 hat jeder Landkreis sein spezielles
Arten- und Biotopschutzprogramm. Im
Frühjahr 2002 wurde als Erstem dem
Großen Pfahl bei Viechtach das Prädikat

„Bayerns schönste Geotope“ verliehen. In
den nächsten Jahren sollen schrittweise
insgesamt 100 solcher herausragender
Zeugnisse der Erdgeschichte im Freistaat
mit diesem Prädikat ausgezeichnet wer-
den.
Mit dem Vertragsnaturschutzprogramm
und dem Erschwernisausgleich für
Feuchtflächen hat Bayern ein wirksames
Instrumentarium geschaffen, um Grund-
eigentümer und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte zur Erhaltung, Pflege und Neu-
schaffung ökologisch wertvoller Flächen
zu motivieren. Flankierend hierzu gibt es
seit 1983 ein Landschaftspflegepro-
gramm und auf allen Planungsebenen
eine Landschaftsplanung. Mit seinem
Kulturlandschaftsprogramm, das ökolo-
gische Leistungen der Landwirtschaft ho-
noriert, unterhält Bayern eines der größ-
ten Agrarumweltprogramme Europas. 
Bayern ist das waldreichste deutsche
Land: Rund ein Drittel seiner Fläche ist
mit Wald bedeckt. Deshalb ist es konse-
quent, dass hier 1974 das erste Waldge-
setz der Bundesrepublik zur Erhaltung
der Waldfläche und zur Sicherung der
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Waldfunktionen verabschiedet und 1984
der Waldschutz in die Verfassung aufge-
nommen wurde. Denn der Wald schützt
vor Überschwemmungen, Erosion und
Lawinen, reinigt Luft und Wasser, bietet
Tieren und Pflanzen Lebensraum und
dem Menschen naturnahe Erholungs-
möglichkeiten. Zudem liefert er den um-
weltfreundlich nachwachsenden Rohstoff
Holz.
Ein bayerisches Modell, das international
Beachtung findet, ist auch die seit Jahr-
zehnten bewährte Koppelung von Um-
weltschutz und Landesentwicklungspro-
gramm. Diese leistet durch die
Minimierung des Flächenverbrauchs auf
das unvermeidbare Maß, durch die Siche-
rung, Erhaltung und Vernetzung öko-
logisch und landschaftlich wertvoller
Flächen sowie durch die Bewahrung
der ökologischen Funktionsfähigkeit der
Böden und Gewässer einen bedeutenden
Beitrag zum vorbeugenden Umwelt-
schutz oder – wie es in christlicher Dik-
tion heißt – zur Bewahrung der Schöp-
fung. 
1974 installierte Bayern erstmals in
Europa ein automatisches Messnetz,
das landesweit rund um die Uhr die luft-
hygienischen Verhältnisse kontrolliert

und dabei auch Grundlagen für Sofort-
maßnahmen etwa bei hoher Ozonkon-
zentration liefert. Unter Maßnahmen zur
Luftreinhaltung zählen beispielsweise
solche zur Emissionsbegrenzung in In-
dustrie- und sonstigen Gewerbeanlagen,
der Ausbau von Gas- und Fernwärme-
netzen, die Entwicklung der Zukunfts-
technologie Umwelttechnik sowie ent-
sprechende Pilotprojekte. So konnte
Bayern die Schwefeldioxid-Emissionen
zwischen 1976 und 2000 um fast 90 Pro-
zent reduzieren. Dazu und zur Verminde-
rung des Kohlendioxid-Ausstoßes trugen
auch die Kernkraftwerke und der Einsatz
von erneuerbaren schadstofffreien bzw. -
armen Energiequellen bei. Dies alles
kommt auch der Lebensgrundlage Boden
zugute, zu deren Bewahrung Bayern erst-
mals 1999 ein eigenes Bodenschutzgesetz
erlassen hat. Nicht weniger lebenswichtig
ist der Gewässerschutz, vor allem der
flächendeckende Grundwasserschutz zur
Sicherung der Trinkwasserversorgung.
Die dem Umweltministerium nachgeord-
neten Wasserwirtschaftsämter über-
wachen ständig die Abläufe der Klär-
anlagen und die Güte der Fließgewässer
und Seen, die sich in Bayern in den letz-
ten Jahren erheblich verbessert hat.
Um einen möglichst nachhaltigen Um-
weltschutz zu erreichen, legt die Bayeri-
sche Staatsregierung großen Wert auf
Freiwilligkeit und Partnerschaft. Dies
kommt deutlich in dem seit 1995 mit der
Wirtschaft bestehenden „Umweltpakt
Bayern“ zum Tragen, wo das erste Mal in
Deutschland eine branchenübergreifende
Vereinbarung mit dem Ziel eines ver-
stärkten und dennoch sozial wie wirt-
schaftlich verträglichen Umweltschutzes
getroffen wurde. 1996 wurde zudem das
„Umweltforum Bayern“ gegründet, in
dem Vertreter der verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen zu aktuellen Pro-
blemen, aber auch zu langfristigen Ent-
wicklungen in der Umweltpolitik gemäß
der Agenda 21, dem Aktionsprogramm
der Vereinten Nationen für das 21. Jahr-
hundert, Konzepte und Vorschläge erar-
beiten.
Im Jahr 1970 hat die Staatsregierung das
Programm „Freizeit und Erholung“ ins
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Leben gerufen, dem 1997 das Programm
„Erholung in der freien Natur und Gar-
tenschauen“ folgte. Nach seinen Richt-
linien können u. a. überörtlich bedeut-
same Anlagen der Naherholung, die
durch anerkannte Erholungsflächenver-
eine errichtet werden, oder auch Wege
und Unterkunftshäuser für Wanderer und
Bergsteiger gefördert werden. Letzteres
deckt sich zugleich mit dem Bestreben
der Staatsregierung, den Breitensport zu
unterstützen. Bayern ist nicht zuletzt auf-
grund all dieser Maßnahmen das füh-
rende Urlaubs- und Reiseland in der
Bundesrepublik mit rund 23,9 Mio. Gäs-
teankünften (2004). Die Landesgarten-
schau 2006 in der Euregio Egrensis um-
fasste erstmals ein grenzüberschreitendes
Gebiet und zeigte auch auf diesem Feld
das Verantwortungsbewusstsein Bayerns
für die überkommene Lebenswelt im Her-
zen Europas.

Heimstätte der Kultur, Bildung 
und Forschung

Bayern ist reich an Brauchtum, das den
Jahreslauf rhythmisiert und belebt. Seine
Durchführung hat die Gemeinschaft
Gleichgesinnter zur Voraussetzung, aber

auch die Kreativität des Einzelnen. In
Berchtesgaden beispielsweise wird das
neue Jahr mit Handböllern angeschossen.
Während der Faschingszeit wird vieler-
orts der Winter ausgetrieben: durch
„Goaßlschnalzer“ im Rupertiwinkel bzw.
„Fasenickl“ im Altmühltal oder durch
„Schellenrührer“ (mit Kuhglocken) in
Mittenwald. In Lauingen wird seit 1582
die stroherne Winterhexe, in einigen Tei-
len Frankens die Hülle eines aus dem
Dorf gejagten Strohbären verbrannt.
Mummenschanz mit geschnitzten Mas-
ken ist in wechselnden Formen vom
Alpenrand bis in die Rhön anzutreffen. 
Den Auftakt zur Fastenzeit bildet in den
Kirchen das Auflegen des Aschenkreuzes
am Aschermittwoch, um die Vergänglich-
keit menschlichen Lebens anzudeuten.
Ebenfalls für diesen Tag laden die ver-
schiedenen Parteien ihre Anhänger zu
einem politischen Aschermittwoch mit
prominenten Rednern nach Passau oder
Vilshofen ein. Die Fastenzeit ist auch die
Saison der Starkbiere. Das bekannteste ist
der „Salvator“ der Paulaner, der auf dem
Münchner Nockherberg ausgeschenkt
wird, seit vielen Jahren verbunden
mit einem „Derblecken“ von Politikern.
Diese gelungene Kombination aus Buß-
predigt und volksschauspielerischer
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Leidenschaft sucht seinesgleichen im
deutschen Sprachraum.
Die Dietfurter im Altmühltal führen an
den Donnerstagen der Fastenzeit ein er-
greifendes Ölbergspiel auf; an manchen
Orten Oberbayerns wird die „Angst
Christi“ in der Karwoche mittels beweg-
licher Figuren auf einer eigens hierzu
eingerichteten Altarbühne veranschau-
licht. In kirchlichen Prozessionen werden
Szenen aus dem Leiden Jesu Christi mit
besonderen Stilmitteln der Volkskultur
vor Augen geführt, um „Mitleid“ zu we-
cken. Dies gilt auch für die Passions-
spiele, deren berühmtestes seit dem
17. Jahrhundert in Oberammergau aufge-
führt wird. 
Dass das Osterfest zugleich ein Frühlings-
fest ist, zeigen die mit Girlanden aus Im-
mergrün und bunten Eiern geschmückten
Osterbrunnen, die besonders zahlreich in
der Fränkischen Schweiz anzutreffen
sind. Am Ostermontag wird in Traunstein
der erste Georgiritt abgehalten, dem wei-
tere etwa im fränkischen Effeltrich oder
auf den schwäbischen Auerberg folgen.
Sie sind der Auftakt zu anderen Wall-
fahrtsritten im Jahr: beispielsweise dem

Kötztinger Pfingstritt oder der Leonhardi-
fahrt in Tölz, die jeweils mit der Segnung
von Ross und Reiter enden. Das Erbe des
„Christlichen“ wird auch in solcher Kul-
turpflege manifest.
Im Mai werden weithin sichtbare Mai-
bäume aufgestellt, die vor allem in süd-
bayerischen Dörfern reich geschmückt
sind. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhun-
dert sind sie Zeichen eines freien Ge-
meinwesens, an dem sich die Gewerke
verewigen. Der Mai ist auch der Monat
Mariens, der Schutzfrau Bayerns und
Frankens. Jetzt setzen die zum Teil meh-
rere Tage dauernden Fußwallfahrten zu
den zahllosen Gnadenorten im katholi-
schen Bayern ein. Darunter ist Altötting
nicht zuletzt wegen der Herzbeisetzungen
des Herrscherhauses und der Papstbesu-
che das wohl bekannteste Wallfahrtsziel.
Noch prächtigere Prozessionen (zu Fuß
oder zu Schiff) kann man an Fronleich-
nam, dem Fest der Realpräsenz Christi im
Sakrament, erleben. Fahnen und Figuren,
die von hohem künstlerischen Rang sein
können, werden mitgetragen; im Ober-
land geben die Gebirgsschützen dem
Allerheiligsten Geleitschutz. 
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Der Sommer ist auch die Zeit vieler his-
torischer Feste und Umzüge, die jährlich
oder in einem anderen festen Rhythmus
stattfinden: etwa die Fürstenhochzeit in
Landshut, die Kinderzeche in Dinkels-
bühl, der Drachenstich in Furth im Wald
oder das Freischießen in Kronach. Jetzt
haben auch die Volksfeste ihre Saison,
etwa die Bergkirchweih in Erlangen, das
Kiliani-Fest in Würzburg oder das Gäu-
bodenfest in Straubing. Den Höhepunkt
dieser Volksfestkultur bildet das Münch-
ner Oktoberfest mit seiner weltweiten Re-
sonanz.
Ende September wird in Oberbayern und
Schwaben das Jungvieh von den Almen
zurück ins Tal getrieben. Ist der Aufent-
halt dort glücklich verlaufen, erhalten die
Kühe einen prächtigen Kopfschmuck. Der
Jahreskreislauf der bäuerlichen Gesell-
schaft findet seinen Höhepunkt mit Ernte
und Erntedankfest. Bei Kirchweih- und
Weinfesten im „goldenen Herbst“ treffen
sich Alt und Jung. Zu Allerheiligen/Al-

lerseelen schmückt man die Gräber der
Verstorbenen.
Vielfältig ist auch das Brauchtum der Ad-
ventszeit. In Kirchen und Konzertsälen
werden Adventsingen, auf Plätzen und
Straßen Christkindlmärkte veranstaltet,
der berühmteste von ihnen in Nürnberg.
Am 6. Dezember beschenkt Bischof Niko-
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laus die Kinder, oft begleitet von finste-
ren Gesellen, die nur der Heilige zu zäh-
men vermag. Bayern ist auch als Land
der Krippen bekannt. Von Berchtesgaden
oder Oberammergau bis Bischofsheim an
der Rhön sind Schnitzer damit beschäf-
tigt, das Weihnachtsgeschehen in die ver-
traute heimische Umgebung zu übertra-
gen. Tradition und Brauchtum prägen die
bayerische Lebensart und sind Ausdruck
bayerischer Identität.
Mit rund 120.000 sakralen und profanen
Baudenkmälern, ca. 65.000 Bodendenk-
mälern und rund 900 Ensembles ist Bay-
ern neben Baden-Württemberg das an
historischen Denkmälern reichste deut-
sche Land. Unter ihnen befinden sich so
weltberühmte Zeugnisse wie der Limes,
der Bamberger und der Regensburger
Dom und die sie umgebenden histori-

schen Stadtkerne, die Würzburger Resi-
denz und die Wieskirche, die alle in die
Liste des UNESCO-Welterbes aufgenom-
men sind, oder auch die Königsschlösser
Ludwigs II. und das größte Zeltdach der
Welt auf dem Münchner Olympiagelände.
Mit der Verabschiedung des Denkmal-
schutzgesetzes 1973 wurde die staatliche
Gemeinschaft, aber auch der einzelne
Bürger zu Schutz und Pflege der Kultur-
denkmäler, einschließlich der Ortsbilder,
historischen Plätze und Straßen, in Stadt
und Land verpflichtet. Als Grundlage für
den Vollzug dieses Gesetzes legte Bayern
1985/86 als erstes deutsches Land ein
umfassendes Verzeichnis seiner Kultur-
denkmäler vor.
Außerdem bewahrt ein dichtes Netz un-
terschiedlichster Museen, die jährlich
über 20 Mio. Besucher anziehen, das Kul-
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turerbe Bayerns. Dies trifft natürlich be-
sonders auf die international bekannten
öffentlichen Sammlungen in München
(beispielsweise Alte Pinakothek, Bayeri-
sches Nationalmuseum oder Deutsches
Museum) und Nürnberg (Germanisches
Nationalmuseum) zu, die nach der
Kriegszerstörung zum Teil neue Gebäude
bekamen und auch weiterhin ausgebaut
werden. In jüngerer Zeit kamen neue
Highlights hinzu: so das Neue Museum –
Staatliches Museum für Kunst und De-
sign in Nürnberg, das Museum Georg
Schäfer in Schweinfurt, das Museum der
Phantasie in Bernried am Starnberger
See, die Pinakothek der Moderne und das
Verkehrszentrum des Deutschen Muse-
ums in München. Um den reichen staat-
lichen Museumsbesitz aber überall im
Lande zugänglich zu machen, wurden

bisher 40 Zweigmuseen von Aichach
über Regensburg bis Würzburg einge-
richtet. Darüber hinaus gibt es in Bayern
rund 1100 nichtstaatliche Museen mit
einem weit gefächerten Spektrum, das
von Archäologie über Kunst, Kultur, Ge-
schichte, Naturkunde, Handwerk, Technik
und Industrie bis zu den beliebten Frei-
lichtmuseen reicht. 1,5 Prozent seines re-
gulären Haushalts, das ist etwa eine halbe
Milliarde Euro im Jahr, gibt der Freistaat
für Kunst und Kultur aus und liegt damit
im internationalen Vergleich ganz weit
vorne.
Unter die kulturellen Leistungen fallen
auch die staatlichen Zuwendungen von
jährlich gut 150 Mio. Euro zur institutio-
nellen Förderung von derzeit rund 80
Theatern und anderen Einrichtungen auf
dem Gebiet der darstellenden Kunst. Das
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sind nicht nur die bekannten staatlichen
und kommunalen Bühnen wie die Baye-
rische Staatsoper, das Staatstheater
Nürnberg oder die Kammerspiele in Mün-
chen, sondern auch eine Vielzahl von
Klein- und Kellerbühnen, Laiengruppen
und Freiluftspielscharen. Daneben gibt es
auf diesem Gebiet aber auch erfolgreiche
Privatinitiativen, die ohne öffentliche
Unterstützung auskommen. In Bayern
werden jährlich etwa 15.000 Theatervor-
stellungen von rund fünf Mio. Zuschau-
ern besucht. Der Freistaat ist auch ein
international vielbeachtetes Festspiel-
land. Erinnert sei hier etwa an die Ri-
chard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, die
Münchner Opern-Festspiele, die Europäi-
schen Wochen in Passau, die Bachwoche
in Ansbach, die Internationale Orgel-
woche Nürnberg, den Kissinger Sommer,
das Mozartfest in Würzburg oder die Lui-

senburg-Festspiele auf „Deutschlands
schönster und ältester Naturbühne“ in
Wunsiedel, um nur einige der bekanntes-
ten Beispiele zu nennen. 
Bayern ist es auch, das als Medienstand-
ort nach Boston und London weltweit
an der Spitze steht. Auf dem Höhepunkt
des Medienbooms im Jahr 2000 hatten
36 Prozent von Deutschlands privaten
Radio- und Fernsehanbietern hier ihren
Sitz. Fast ein Viertel des gesamten
deutschen TV-Filmproduktionsumsatzes
sowie mehr als 40 Prozent des bundes-
weiten Umsatzes aller filmwirtschaftli-
chen Produktionsunternehmen werden in
der Landeshauptstadt erwirtschaftet.
Viele erfolgreiche Filme wurden und
werden in den Bavaria-Ateliers in Mün-
chen-Geiselgasteig gedreht. 2006 war
München zudem Medienzentrum sowie
neben Nürnberg bayerischer Austra-
gungsort der Fußballweltmeisterschaft.
Um diese positive Entwicklung weiter vo-
ranzubringen, wurden die Agentur für
Medien, Informations- und Kommunika-
tionstechnologie Bayern (zur Ansiedlung
neuer Unternehmen und Förderung von
Existenzgründern), der Medien Campus
Bayern e. V. (zur Verbesserung der Me-
dienaus- und -fortbildung) und der Film-
FernsehFonds Bayern (zur gezielten Un-
terstützung neuer Produktionen) ins
Leben gerufen. Zur Qualitätsförderung
werden von der Staatsregierung der
Bayerische Filmpreis und der Bayerische
Fernsehpreis vergeben. 
Weitere Medienpreise sind der Bayerische
Printmedienpreis und seit 2001 der Inter-
nationale Buchpreis „Corine“. Denn Mün-
chen gilt als Europas Verlagsstadt Nr. 1
und rangiert weltweit – hinter New York
– an zweiter Stelle. Auch Deutschlands
größte Tageszeitung hat hier ihren Sitz.
In Bayern wird rund ein Viertel aller in
Deutschland erscheinenden Bücher pro-
duziert. 
Nicht zuletzt die Pisa-Studien zeigten,
dass Bayern auch in der Schulbildung
deutscher Spitzenreiter ist. Um die Chan-
cengleichheit für alle zu wahren, gibt es
in Bayern ein durchlässig gegliedertes
Schulwesen, das den unterschiedlichen
Begabungen und Fähigkeiten Rechnung
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trägt. Ein Drittel des Unterrichts in der
Grundschule erfolgt in musischen Fä-
chern. Die Hauptschule vermittelt eine
grundlegende Allgemeinbildung, bietet
Hilfen zur Berufsfindung und schafft Vo-
raussetzungen für eine qualifizierte be-
rufliche Bildung. Sie eröffnet in Verbin-
dung mit dem beruflichen Schulwesen
Bildungswege, die zu einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung führen können,
und ermöglicht den Übertritt in weitere
schulische Bildungsgänge bis hin zur
Hochschulreife. Die Berufsschulen ver-
mitteln als Teil des „dualen Systems“ vor-
nehmlich die Theorie und fördern die All-
gemeinbildung, während die praktische
Ausbildung überwiegend in den Betrie-
ben erfolgt.
Auch die auf der Grundschule auf-
bauenden Realschulen dienen der be-
rufsvorbereitenden Bildung, und zwar im
naturwissenschaftlich-technischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Bereich. Sie
schaffen die Basis für eine spätere quali-
fizierte Tätigkeit mit theoretischen wie
praktischen Anforderungen und befähi-
gen zum Übertritt in weiterführende
Schulen. Die rund 400 Gymnasien Bay-
erns mit sprachlicher, naturwissenschaft-
lich-technologischer, musischer, wirt-

schafts- und sozialwissenschaftlicher
Ausbildungsrichtung führen mit dem
zentral gestellten Abitur zur Hochschul-
reife.
Mit seinen neun staatlichen Universitä-
ten, 17 staatlichen Fachhochschulen und
fünf staatlichen Kunsthochschulen (inkl.
Hochschule für Fernsehen und Film) ist
Bayern ein Zentrum der Wissenschaft in
Europa. Dazu kommen weitere Hoch-
schulen in kirchlicher oder privater Trä-
gerschaft. Über die Virtuelle Hochschule
Bayern (VHB) kann auf Wissen und Lehr-
angebote aller staatlichen Universitäten
und Fachhochschulen des Landes online
zurückgegriffen werden. Die bayerischen
Hochschulen sind entscheidende Impuls-
geber für Innovation und Fortschritt. Ihre
Zusammenarbeit mit den im Freistaat be-
heimateten Großforschungseinrichtungen
sowie zahlreichen Mittelstands- und
Großunternehmen bildet einen Hauptfak-
tor der günstigen wirtschaftlich-techno-
logischen Stellung Bayerns im deutschen
und europäischen Vergleich. Weltbe-
rühmt sind u. a. das Max-Planck-Institut
für Plasmaphysik in Garching (Fusions-
reaktorprojekt JET), das Forschungs-
zentrum für Umwelt und Gesundheit in
Neuherberg (Projekt „Laser in Medizin
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und Biologie“) und die Deutsche For-
schungsanstalt für Luft- und Raumfahrt
in Oberpfaffenhofen (Sonnensonde „He-
lios“). 
Ein weiterer Bereich des Bildungswesens
ist die Erwachsenenbildung. Ihr Ziel ist es,
einen Beitrag zur Erweiterung und Vertie-
fung bereits vorhandener Bildung sowie
zur Entfaltung der Persönlichkeit zu leis-
ten. Um landesweit ein vielfältiges Ange-
bot sicherzustellen, unterstützt der Frei-
staat – der zudem eine eigene Akademie
für politische Bildung in Tutzing unterhält
– die staatlich anerkannten Träger der Er-
wachsenenbildung. Über fünf Millionen
Erwachsene nehmen jedes Jahr an den
etwa 230.000 Veranstaltungen teil. Eine
ähnliche Zielsetzung haben die über 2000
kommunalen und kirchlichen Büchereien. 
Rein wissenschaftlichen Studien hinge-
gen dienen die staatlichen Bibliotheken in
allen Hauptregionen Bayerns, allen voran
die Bayerische Staatsbibliothek in Mün-
chen, eine Universalbibliothek von euro-
päischem Rang. Wie sie bewahren und
pflegen auch die diversen Archive kultu-
relles Erbe. So besitzen allein die staat-
lichen Archive 200 laufende Regalkilo-
meter an Archivalien, von Urkunden des
8. Jahrhunderts bis zu jüngsten Akten.

Starker Wirtschaftsstandort mit Zukunft

In keinem anderen deutschen Land hat
sich in der Nachkriegsgeschichte die
Wirtschaftsstruktur derart grundlegend
gewandelt wie in Bayern. War sie zu-
nächst noch hauptsächlich landwirt-
schaftlich geprägt (mit wenigen Indus-
triezentren wie München, Augsburg,
Nürnberg und Schweinfurt), so ist der
Freistaat heute ein moderner Industrie-
und Dienstleistungsstandort, ja ein
„europäisches High-Tech-Mekka“ (Micro-
soft-Chef Bill Gates). Während beispiels-
weise 1950 33 Prozent aller Erwerbstäti-
gen in der Landwirtschaft beschäftigt
waren, waren es im Jahr 2000 nur noch
knapp vier Prozent. Ein erster Struktur-
wandel zeichnete sich schon durch die
Ansiedlung von Flüchtlingen und Ver-
triebenen auf dem flachen Land ab. Denn
sie bestanden zu einem guten Teil aus
Fachkräften, die aus ihrer Heimat ein rei-
ches Know-how etwa auf dem Gebiet der
Glasveredelung und Schmuckproduktion
mitbrachten und in wenigen Jahren neue
Gewerbestandorte und -zweige schufen. 
1949 wurden Siemens & Halske von Ber-
lin nach München bzw. die Siemens-
Schuckertwerke von Berlin nach Erlan-
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gen und die Auto Union AG (heute Audi)
von Sachsen nach Ingolstadt verlegt.
Weitere Global Players mit Sitz in Bayern
sind u. a. BMW, MAN, EADS und Adidas-
Salomon. Neben solchen international
renommierten Konzernen blüht eine
Vielzahl mittelständischer Unternehmen,
die mit einem Anteil von über 89 Prozent
das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft
bilden und dementsprechend gefördert
werden, seit 1974 gemäß dem Mittel-
standsförderungsgesetz, dem ersten sei-
ner Art in Europa. Die Handwerksdichte
ist heute im Freistaat die höchste von
ganz Deutschland. 
Dank seiner konsequenten Forschungs-
und Technologiepolitik nimmt Bayern
heute fast in allen neuen Technologien
eine nationale oder auch internationale
Spitzenposition ein. Weltberühmt sind
seine Hightech-Zentren, in denen Wis-
senschaft und Wirtschaft eng miteinan-
der vernetzt sind (Cluster), auf dem Ge-
biet der Biowissenschaften (Life Sciences)
beispielsweise das Zentrum für experi-
mentelle molekulare Medizin der Univer-
sität Würzburg, die BioPark Regensburg
AG oder das Innovations- und Gründer-
zentrum Biotechnologie in Martinsried,

auf dem Gebiet der Informations- und
Kommunikationstechnologie z. B. das
Kompetenzzentrum für Netzzugangstech-
nik und optische Kommunikationstechnik
in Nürnberg, das Zentrum für Anwen-
dungen der Informatik in Passau oder der
Software-Campus München/Garching
und das Garchinger Technologie- und
Gründerzentrum sowie auf dem Gebiet
der neuen Materialien beispielsweise das
Industrielle Anwenderzentrum an der
Forschungsneutronenquelle FRM II in
Garching, das Anwenderzentrum Mate-
rial- und Umweltforschung der Universi-
tät Augsburg oder das Kompetenzzen-
trum Neue Materialien Nordbayern in
Bayreuth, Fürth-Erlangen und Würzburg;
hinzu kommen das Bayerische Kompe-
tenznetzwerk für Mechatronik (Verknüp-
fung von Mechanik, Elektronik und
Informatik) in Augsburg und das Kom-
petenzzentrum für Nachwachsende Roh-
stoffe in Straubing. Durch dieses Ver-
bundsystem von Forschungs- und
Anwenderzentren soll auch die Innovati-
onskraft vor allem mittelständischer Un-
ternehmen unterstützt und die Startchan-
cen von Jungunternehmern verbessert
werden. In diesem Zusammenhang ist
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nicht uninteressant, dass Bayern bei Pa-
tentanmeldungen seit Jahren Spitzenrei-
ter in Deutschland ist.
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 403
Mrd. Euro (2005) übertrifft Bayern heute
19 der 25 EU-Mitgliedsstaaten. Zwei Drit-
tel der gesamtwirtschaftlichen Leistung
werden auf dem Dienstleistungssektor er-
bracht. Hier erfolgen derzeit neun von
zehn Unternehmensgründungen. Nach
Frankfurt a. M. ist München in Deutsch-
land der Bankenplatz Nr. 2. Im Versiche-
rungswesen rangiert München sogar an
erster Stelle. Hier findet man die größte

Versicherungsgruppe und den größten
Rückversicherer der Welt, den größten
Rechtsschutzversicherer und den zweit-
größten privaten Krankenversicherer
Europas, den größten Versicherungsver-
ein auf Gegenseitigkeit und die größte öf-
fentliche Versicherungsgruppe Deutsch-
lands. 
Als Tor Bayerns zur Welt ist in München
ein neues attraktives Messegelände (mit
dem 1997 größten Solardach weltweit)
entstanden, dasjenige Nürnbergs erhielt
2005 ein modernes Kongresszentrum.
Einen ungeahnten Wirtschaftsschub für
den gesamten süddeutschen Raum
brachte der neue Großflughafen Mün-
chen, der sich rasch zum internationalen
Drehkreuz der Luftfahrt entwickelt hat
und nun bereits zum zweiten Mal erwei-
tert werden muss. Seit Fertigstellung des
Rhein-Main-Donau-Kanals 1992 ist der
Freistaat an eine von der Nordsee bis zum
Schwarzen Meer durchgehende Wasser-
straße angebunden.
Das bayerische Wirtschaftswachstum war
in den letzten zehn Jahren das höchste
aller alten Länder, sein Wohlstands-
zuwachs der größte aller deutschen
Flächenländer. Deshalb sind zwischen
1995 und 2005 per saldo auch über
431.000 Bürger aus anderen deutschen
Ländern zugewandert. Jeder dritte Ar-
beitsplatz, der in den letzten 20 Jahren
im westlichen Bundesgebiet geschaffen
wurde, entstand in Bayern. Das Land
kann heute die höchste Beschäftigungs-
dichte, ein vergleichsweise hohes Pro-
Kopf-Einkommen und den geringsten
Anteil an Sozialhilfeempfängern in
ganz Deutschland aufweisen. Dement-
sprechend geringer ist hier die Pro-
Kopf-Verschuldung, die am 31. Dezember
2005 – bezogen auf den Staatshaushalt –
nicht ganz 2000 Euro betrug (in Nord-
rhein-Westfalen beispielsweise über
6000) und damit um fast 74 Prozent
niedriger lag als im westdeutschen
Durchschnitt. Deshalb können hier mehr
Investitionen als in anderen Ländern ge-
tätigt werden. 
Bayern trägt aber auch zur Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse in anderen
Teilen Deutschlands bei: Seit 1994 flos-
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sen über 20 Mrd. Euro aus dem Freistaat
in den Länderfinanzausgleich. Bayern re-
präsentiert damit in der Bundesrepublik
den bislang einzigen Fall der Entwick-
lung vom Empfänger- zum Geberland.
Trotz Industrie-, Hightech- und For-
schungsstandort ist Bayern aber weiter-
hin Deutschlands wichtigstes Agrarland
und größter Nahrungsmittelproduzent
geblieben. Die bayerischen Bauern er-
zeugen beispielsweise über ein Viertel
der deutschen Milch, nahezu ein Fünf-
tel des deutschen Agrarexportes stammt
aus dem Freistaat. Hightech und Land-
wirtschaft prägen gleichermaßen das Le-
bensgefühl der Bayern und konstituieren
den unverwechselbaren Charakter des
Landes.

Gesundheitswesen und
Sozialeinrichtungen

Bayern besitzt zudem ein vorbildliches
Gesundheitswesen, dem auch immer
mehr internationale Patienten vertrauen.
Das Krankenhausgesetz von 1974 be-
wirkte, dass – gleichmäßig über das
ganze Land verteilt – ein funktional ab-
gestuftes Netz sich einander ergänzender
Krankenhäuser entstand. 1972–2005 in-
vestierte Bayern ca. 17,5 Mrd. Euro in
Baumaßnahmen und Ausstattung von
Kliniken mit modernsten technischen Ge-
räten. So gibt es hier 2006 insgesamt 394
Akutkrankenhäuser oder 61 Kranken-
hausbetten je 10.000 Einwohner. Diese
Kliniken gewährleisten mit ihrem umfas-
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senden und hochspezialisierten Behand-
lungsspektrum, dass allen Patienten ein
dem Stand der modernen Medizin ent-
sprechendes Versorgungsangebot zur
Verfügung steht. Bayern ist besonders auf
den Gebieten der Herz- und Transplanta-
tionschirurgie, bei der Behandlung von
Brustkrebs sowie bei der Versorgung von
Schlaganfall- und Tumorpatienten, Schä-
del-Hirn-, Strahlen- und Schwerbrand-
verletzten sowie Risikoneugeborenen
führend. 
Weltweit nahezu einzigartig ist die Ver-
sorgungsstruktur im Bereich der Rehabi-
litation: 303 Vorsorge- bzw. Rehabilitati-
onseinrichtungen mit über 32.600 Betten
(Stand 2004) stehen für alle denkbaren
Formen der Rehabilitation bereit. Dazu
kommt ergänzend ein vielfältiges Ange-
bot der sanften Gesundheitsmedizin in 47

hochprädikatisierten Heilbädern und
Kurorten. Um den „Gesundheitsstandort
Bayern“ weiter auszubauen und im inter-
nationalen Wettbewerb angemessen zu
positionieren, hat die Bayerische Staats-
regierung im Sommer 2005 ein Maß-
nahmepaket beschlossen, das die Ver-
marktungsstrategien in den Bereichen
Medizin, Technologie, Gesundheit und
Tourismus bündelt.
Im ganzen Land waren Ende 2003 rund
48.500 praktizierende Ärzte und 10.000
Zahnärzte tätig; insgesamt arbeiteten
rund 360.000 Menschen im Gesundheits-
wesen. 1973 verabschiedete der Bayeri-
sche Landtag als erstes deutsches Parla-
ment ein Rettungsdienstgesetz. Damit
konnte der Rettungsdienst in ganz Bay-
ern rund um die Uhr sichergestellt wer-
den. Mit dem „Gesetz zur Regelung von
Notfallrettung, Krankentransport und
Rettungsdienst“ von 1990 wurden u. a.
die Qualifikationsanforderungen an das
Personal erhöht.
Das Angebot an Kurzzeit- und Tagespfle-
geplätzen konnte im Freistaat seit 1994
verdoppelt werden. Daneben existieren
rund 1250 Heime der Altenhilfe. Das
Bayerische Ausführungsgesetz zum Pfle-
geversicherungsgesetz stellt sicher, dass
die vorhandene Pflegeinfrastruktur wei-
ter ausgebaut und noch besser aufeinan-
der abgestimmt wird nach den Grundsät-
zen: Prävention und Rehabilitation vor
Pflege, ambulante Pflege vor stationärer
Versorgung. 
Für Behinderte gibt es in Bayern über 100
Frühförderstellen, zwölf Sozialpädiatri-
sche Zentren, knapp 400 Volksschulen
und über 100 Kinder- und Jugendheime,
rund 170 Heilpädagogische Tagesstätten
sowie über 25.000 Arbeitsplätze in Be-
hindertenwerkstätten. Als erstes deut-
sches Land hat Bayern bereits 1979 einen
Psychiatrieplan beschlossen, dem 1990
ein zweiter folgte, um die Situation von
psychisch Kranken bzw. Behinderten zu
verbessern. Dazu gehört z. B. die Errich-
tung von psychosozialen Suchtbera-
tungsstellen, Wohngemeinschaften oder
Heimen für chronisch Alkoholkranke. 
Mit der Fortschreibung ihres Kinder- und
Jugendprogramms 1998 zielte die Bayeri-
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sche Staatsregierung in erster Linie da-
rauf ab, dass alle jungen Menschen ihr
Leben selbständig, aber auch in gesell-
schaftlicher Mitverantwortung gestalten
können. Deshalb wird die selbst organi-
sierte, überwiegend ehrenamtliche Ju-
gendarbeit in den über 80 Jugendorgani-
sationen mit rund 800.000 Mitgliedern
gestärkt und eine ausreichende Infra-
struktur an außerschulischen Betreu-
ungs- und Förderangeboten gesichert.
Mittel werden auch für die 180 Erzie-
hungsberatungsstellen, für arbeitswelt-
bezogene Jugendsozialarbeit und zur
Bekämpfung von Kinder- und Jugendkri-
minalität bereitgestellt. Um junge Men-
schen auch bei schwierigen familiären
und sozialen Rahmenbedingungen in
ihrer Entwicklung zu fördern, hat sich die
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und
Schule als richtungsweisender Weg be-
währt. Der Freistaat hat deshalb ein Re-
gelförderungsprogramm zur Jugendsozi-
alarbeit an Schulen aufgelegt. 
Am 6. November 2001 hat die Bayerische
Staatsregierung mit dem „Gesamtkonzept
Kinderbetreuung“ die Weichen für einen
bedarfsdeckenden Ausbau der Kinderbe-
treuung gestellt. Denn Ziel bayerischer
Familienpolitik ist es, durch eine famili-
engerechte Gestaltung von Um- und Ar-

beitswelt geeignete Rahmenbedingungen
für die Familie zu schaffen, aber auch sie
materiell wie immateriell zu unterstützen.
So hat der Freistaat als Erster ein gesetz-
liches Landeserziehungsgeld als heraus-
ragende familienpolitische Leistung ein-
geführt. Damit wird es Eltern leichter
gemacht, das Kind in den ersten drei Le-
bensjahren selbst zu betreuen und zu er-
ziehen. 
Auch gibt es seit 1974 in Bayern ein
eigenes Familienprogramm, mit dem
Familienerholung, Müttergenesung, Ehe-
und Familienberatung, Familienbildung
und Schwangerenhilfe unterstützt wer-
den. Die seit 1978 existierende Lan-
desstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“
kann unbürokratisch helfen, wenn im
Einzelfall gesetzliche Leistungen nicht
ausreichen, und greift kinderreichen
Familien und Alleinerziehenden, die un-
verschuldet in eine Notlage geraten sind,
unter die Arme. Darüber hinaus wurde
von Ministerpräsident Edmund Stoiber
das „Forum Bayern Familie“ ins Leben
gerufen, in dem seit dem Jahr 2000
Vertreter der für die Familien wichtigsten
gesellschaftlichen Gruppen und Institu-
tionen Reformvorschläge für die Familien-
politik und eine familienfreundliche Ge-
sellschaft erarbeiten.
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Damit der soziale Friede gewahrt bleibt,
die Menschen in sozialer Sicherheit leben
können und die Herausforderungen des
Wandels in Gesellschaft und Arbeitswelt
gemeistert werden, unternimmt der Frei-
staat seit Jahren große Anstrengungen.
So ist sein Sozialetat seit 1970 ca. 2,5-
mal so stark gestiegen wie der Gesamt-
haushalt. Für alle Bereiche bayerischer
Sozialpolitik gelten die Grundsätze: Hilfe
zur Selbsthilfe bzw. Stärkung der Eigen-
verantwortung. 

Bayern erkennt in der Zukunftssicherung
seiner Bürgerschaft seine alles überra-
gende Aufgabe. Dabei ist es in den Jah-
ren seit der Neukonstituierung des Frei-
staates und dem Wiederaufleben der
demokratischen Ordnung den Weg der
solidarischen Gesellschaft in Verantwor-
tung und Freiheit gegangen. Offen für
das Neue, lebt es in der Substanz seiner
über Jahrhunderte gewordenen Identität,
in der Vielfalt seiner Regionen sowie
im geistigen Erbe. Diese Grundhaltung
spricht auch aus dem Bayernlied:
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Seite 63:
Kreuzkapelle auf

dem Wallberg

„Gott mit dir, du Land der Bayern,
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten Gauen

ruhe seine Segenshand!
Er behüte deine Fluren,

schirme deiner Städte Bau
und erhalte dir die Farben

seines Himmels, weiß und blau!

Gott mit dir, dem Bayernvolke,
dass wir, unsrer Väter wert,

fest in Eintracht und in Frieden
bauen unsres Glückes Herd!

Dass mit Deutschlands Bruderstämmen
einig uns ein jeder schau

und den alten Ruhm bewähre
unser Banner, weiß und blau!“ 
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